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Liebe Leserin, lieber Leser

Kaum mit der Arbeit auf der Direktion für Bildung
und Kultur in Berührung gekommen, verfolgt mich
der Begriff der Qualitätsentwicklung beinahe
modellhaft täglich, in der Q-Vorlage im Kantonsrat,
aber auch konkret in der Begegnung mit der
Lehrerschaft, in den Kommissionen, im Gespräch
und in den Geschäften der Zentralschweizer Bil-
dungsdirektorenkonferenz, bei der Pädagogischen
Hochschule Zug und auch bei der Konferenz der
Rektorinnen und Rektoren. Qualitätsentwicklung
per se impliziert ein Fortschreiten, vielleicht auch
leichte Ungeduld. Als Neuling im Bildungswesen
müsste ich denken, dass alles besser werden soll –
gäbe es da nicht gleichzeitig den Begriff der
Qualitätssicherung; der besagt, dass die Schule, wie
sie ist, auch gut ist.

Erst einmal durchatmen. Bildung meint Menschen-
bildung, und diese hängt mit Entwicklung – primär
von Individuen – zusammen. Entwicklung braucht
immer auch einen Teil Besinnung: Darüber nach-
denken, wohin man geht, wohin man sich entwi-
ckeln kann und auch will, möglichst gemeinsam,
wenigstens in einem gemeinsamen sachlichen
Verständnis.

«Bildung ist Zündstoff – für die Zukunft», dies liess
ich bei der Verteilung der Direktionen in der Öffent-
lichkeit verlauten. Gerne begleite ich – mit Freude –
die Prozesse der Lernenden (zu denen ich mich
auch zähle), immer wieder auch innehaltend, um in
Ruhe den Weg zu sehen, den wir gemeinsam
gehen. Und: heute schon stolz darauf, dass wir uns
überlegen, unsere Qualität auch zu sichern. Dafür
ist der ständige Austausch zwischen Behörden,
Lehrenden und Lernenden notwendig.

Hinter den Begriffen «Qualitätssicherung» und
«Qualitätsentwicklung» steht die zentrale und
tiefgründige Frage, was wir als Qualität unseres
Schulwesens und Lernens erachten, und diese
Diskussion gilt es immer wieder neu zu führen.
Diese Diskussion steht auch – zum Teil möglicher-
weise anachronistisch – in Beziehung zur gesell-
schaftlichen Entwicklung: Lernen heisst fortschrei-
tende Erkenntnis und Erfahrung, und diese sind
kaum planbar, weil sie derart komplex sind. Das
freut mich umso mehr, als diese Gegebenheit uns
nicht zum Aktionismus verführt: Gute Qualitäts-
entwicklung legt das Gewicht auf einfache, nach-
vollziehbare und wenige Schwerpunkte.

Patrick Cotti, Bildungsdirektor
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Wenn alles besser werden soll



Der Kantonsrat beschloss
– in 1. Lesung die Änderung des Schulgesetzes

(Qualitätsentwicklung und Einführung des
Kindergartenobligatoriums). Das Ergebnis finden
Sie unter (www.zug.ch/kantonsrat/138_30.htm)
Vorlage Nr. 1455.6

– die Überweisung der Interpellation von Vreni
Wicky betreffend Stellung der gemeindlichen
Musikschulen im Schulgesetz (Ergänzung und
Anpassung von § 19 SchulG) an den Regie-
rungsrat (www.zug.ch/kantonsrat/138_30.htm)
Vorlage Nr. 1499.

Der Regierungsrat beschloss
– die Wahl des Erziehungsrates für die Amtsdauer

2007 – 2010. Mit dem Wechsel in der Leitung der
Direktion für Bildung und Kultur und damit auch
im Präsidium des Erziehungsrates setzt sich der
Rat für die neue Amtsdauer wie folgt zusammen:
Patrick Cotti, lic. phil. I, Regierungsrat, Bildungs-
direktor, Zug, Präsident (v. A. w.); Alice Stäuble
Kern, Schulleiterin, Zug; Regula Töndury, Berufs-
schullehrerin für Krankenpflege Zug; Catherine
Guggenbühl-von Burg, Erwachsenenbildnerin,
Zug; Urban Bossard, Rektor, Baar; Petra Graf-
Spiess, Selbstständigerwerbende, Cham; Hans
Schaufelberger, Sekundarlehrer phil. II, Cham

– die Vernehmlassung zur Interkantonalen Verein-
barung über die Zusammenarbeit im sonder-
pädagogischen Bereich z. H. der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EDK.

Der Erziehungsrat wählte
– die nebenamtlichen Inspektorinnen und Inspek-

toren für das Schuljahr 2007/08. Nach dem
Rücktritt von Monika Hellmüller und Renate Orler

(Kindergarten), Doris Hegglin (Logopädie) sowie
Heinz Mäder (Realschulen) wurden Monica
Nussbaumer (Kindergarten), Karin Schnyder
(Logopädie) sowie Pascal Jahn (Realschulen) als
ihre Nachfolger gewählt. Die Wahlen bzw. Wie-
derwahlen erfolgten für ein Jahr, da ab 1. August
2008 das Inspektorat durch die externe Evalu-
ation ersetzt wird.

Die Bildungsdirektoren-Konferenz
Zentralschweiz
organisiert sich neu. Auf Ende 2006 wurde die
Bildungsplanung Zentralschweiz aufgehoben; die
regionale Zusammenarbeit im Bildungswesen wird
neu vom Regionalsekretariat der BKZ organisiert.
Es übernimmt die Büros und das verbleibende
Personal der Bildungsplanung Zentralschweiz und
wird laufende Projekte weiterführen. Das Regional-
sekretariat der BKZ betreibt zudem weiterhin den
Zentralschweizer Bildungsserver zebis.ch.
Die Reorganisation steht auch im Zusammenhang
mit einer stärkeren überregionalen Ausrichtung der
interkantonalen Zusammenarbeit. Die bisher durch
die Bildungsplanung Zentralschweiz ausgearbeite-
ten Lehrpläne galten in 8 Kantonen – neben den
Zentralschweizer Kantonen in den deutschsprachi-
gen Kantonsteilen von Freiburg und Wallis. Die
nächste Lehrplangeneration soll für die gesamte
deutschsprachige Schweiz entwickelt werden.
Hierzu haben die deutsch- und mehrsprachigen
Kantone das Projekt «Grundlagen Deutsch-
schweizer Lehrplan» beschlossen. Die Projektlei-
tung für dieses Projekt ist beim Regionalsekretariat
der BKZ angesiedelt; sie hat ihre Arbeit am 
1. Dezember 2006 aufgenommen.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Haben Sie auch ein Exemplar der Schulgesetze oder
des Zivilgesetzbuches zu Hause? Hat es Ihnen ge-
holfen zu klären, wer nun Recht hat?
Wenn Gesetzbücher für Sie ein Mittel sind, sich im
Alltag besser zurechtfinden zu können, gehören Sie
zu einer Minderheit. Das liegt nicht daran, dass es
zuwenig Gesetze gäbe, sondern wohl eher daran,
dass die meisten Menschen Mühe haben, genau
jenen Gesetzesartikel zu finden, der ihr Problem
zutreffend regelt.

Die Schule ist hier keine Ausnahme. Die Fülle der
Fragen nach genau diesem oder jenem Gesetzes-
paragraphen beweist, dass offenbar vielen vieles
nicht klar ist. Wenigstens aus juristischer Sicht. 
Wenn aber im Alltag die Klärung der rechtlichen
Fragen gar nicht so einfach ist, wie kann der
(Schul-)Alltag trotzdem funktionieren? Sie sind
sicher mit mir einig: Die Regeln des Zusammen-
lebens ergeben sich aus dem Konsens der Beteilig-
ten. Juristerei ist daher im Normalfall nicht gefragt.
Und wenn’s mal nicht so problemlos funktioniert,
dann helfen klärende Gespräche weiter. Meistens.
Und wenn nicht?

Dann suchen sich viele Eltern Hilfe in den Schul-
gesetzen oder im Zivilgesetzbuch oder bei einem,
der weiss, was Recht ist. Dann wird’s spannend.
Wenn die Angelegenheit aufgrund unterschied-
licher Auffassungen weiterhin nicht geklärt werden
kann, dann muss die Schule auch einen fragen, der
weiss, was Recht ist, und dann wird gestritten. Bis
vor Gericht, und dann entscheidet ein Richter.
Deshalb stellen Lehrerinnen und Lehrer heute öfter
die Frage nach dem, was Recht ist.

Sie entscheiden aber jeden Tag in vielfältigen
Situationen, was Recht ist. Oder wenigstens, was
richtig oder falsch ist. Dabei ergeben sich die
Regeln des Zusammenlebens aus dem Konsens der
Beteiligten.
Siehe oben …
Erfahrene Lehrpersonen wissen, dass man pädago-
gische Probleme nicht juristisch lösen kann. Meist
ist auch nicht der zutreffende Paragraph gefragt,
sondern der gesunde Menschenverstand. Oder der
klärende Entscheid des Rektors. Oder das klärende
Gespräch mit den Eltern. Oder der Konsens mit den
Schülerinnen und Schülern.
Wenn wir uns in dieser Ausgabe der Schulinfo Zug
trotzdem den rechtlichen Aspekten und einigen
Paragraphen zum Schulleben widmen, dann tun wir
dies in der Absicht, das komplexe Beziehungs-
geflecht zwischen Lehrpersonen, Schulkindern,
Eltern und Vorgesetzten etwas zu klären. Wir sind
uns bewusst, dass die Rollen und die Verantwort-
lichkeiten der Lehrpersonen immer wieder Gegen-
stand intensiver Diskussionen sind. Wir greifen hier
nur einige Aspekte heraus, von denen wir wissen,
dass sie im Schulalltag oft wichtig sind.

Sollten Sie nach der Lektüre Lust bekommen haben,
sich weiter in die Thematik zu vertiefen, dann emp-
fehlen wir Ihnen die Lektüre der entsprechenden
Gesetzestexte, die wir unter www.zug.ch/bgs/ ins
Internet gestellt haben.

Werner Bachmann,
Leiter Amt für gemeindliche Schulen
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Regelung des Zusammenlebens
Tagein, tagaus, von der Geburt bis zum Tod, werden
wir, meist ohne dass wir es wahrnehmen, vom
Recht begleitet. Jede und jeder von uns weiss, dass
all das, was wir tun, rechtens sein muss und dass
wir Rechte und Pflichten haben. Auch ohne speziel-
le Kenntnisse des Rechts ist den meisten bekannt,
dass es Gesetze und entsprechende Ausführungs-
bestimmungen gibt, die das Zusammenleben der
Menschen in unserem Staat regeln. So wie dies im
Staat generell der Fall ist, gilt dies auch für die
Institution Schule. Auch hier geht es um das
Zusammenleben von Eltern, Lehrpersonen und
Schülerinnen und Schülern. Spätestens ab dem 
6. Altersjahr werden die Kinder täglich während
längerer Zeit von den Eltern in die Obhut der Schule
entlassen; die Schule übernimmt während dieser
Zeit neben der Ausbildung der Kinder auch eine
grosse Betreuungsverantwortung

Bundesrecht
Das Schulrecht ist nichts anderes als die Gesamt-
heit der Erlasse und Bestimmungen, welche die
Schule betreffen. Für den Bereich Schule gibt es
kein Bundesgesetz, ist doch das Bildungs- und
Schulwesen im Wesentlichen Sache der Kantone.
Allerdings sind die Kantone in ihrer Gesetzgebung
nicht völlig frei, sie haben sich an Bestimmungen
und Rechtsgrundsätze der Bundesverfassung des
Zivilgesetzbuches zu halten; diese enthalten Be-
stimmungen zum Verhältnis Schule – Eltern, aber
auch zum Kindesschutz.
Die Bundesverfassung verlangt von den Kantonen,
dass sie dafür sorgen, dass alle Kinder, unabhängig
ihrer Herkunft, im Bereich der obligatorischen
Schulzeit unentgeltlich unterrichtet werden. Für die
Ausgestaltung der kantonalen Erlasse macht die

Bundesverfassung aber noch weitere Vorgaben, die
zwar nicht allein, aber eben auch für die Schule gel-
ten. So wird z. B. verlangt, dass in der Ausbildung
niemand benachteiligt werden darf, insbesondere
behinderte Menschen. Niemand darf zum Besuch
eines bekenntnisgebundenen Unterrichts (Religi-
onsunterricht) verpflichtet werden. Der Staat darf
nur im öffentlichen Interesse handeln, wobei dieses
Handeln verhältnismässig sein muss (z. B. Diszipli-
narordnung). Der Sportunterricht ist obligatorisch;
die Berufsbildung – mit Ausnahme des Vollzugs -
ist gar allein Sache des Bundes. Der Beginn eines
Schuljahres muss im Spätsommer sein.

Kantonales Recht
Schliesslich sind es aber die bekannten kantonalen
Schul- und Bildungsgesetze mit den entsprechen-
den Vollzugsbestimmungen, welche die Schulstruk-
turen, die Rechte und Pflichten von Eltern, Schülern
und Lehrpersonen, die Unterrichtsfächer, den
Rechtsschutz, die Aufgabenteilung zwischen Kan-
ton und Gemeinden sowie die Finanzierung der
Institution Schule regeln. Im Rahmen der kanto-
nalen Gesetze werden Bestimmungen (Schulord-
nungen/Personalreglemente) von den Gemeinden
erlassen.

Der Kanton Zug hat das Schulgesetz (in erster Linie
für die gemeindlichen Schulen), das Gesetz über die
Kantonalen Schulen und das Einführungsgesetz
zum Bundesgesetz über die Berufsbildung er-
lassen. Diese sind in Beachtung interkantonaler
Vereinbarungen (z. B. Schulkonkordat) Grundlage
für das zugerische Schulsystem. Zahlreiche Ver-
ordnungen, Reglemente und Richtlinien regeln
Details wie Promotion, Abschlussprüfungen, Schul-
dienste, Musikschulen u. a.
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Eltern
Damit der Staat seinen Pflichten auch nachkom-
men kann, bedarf er eines entsprechenden Instru-
mentariums. Wer hat was zu tun, wenn die Eltern
sich nicht um ihre Kinder kümmern und insbe-
sondere nicht dafür sorgen, dass sie die Schule
besuchen? Welche Kompetenzen haben die Schul-
behörden, Lehrpersonen bzw. die Vormundschafts-
behörde gegenüber den Eltern? Welche Rechte
haben aber auch die Eltern gegenüber dem Staat
bzgl. der Ausbildung ihrer Kinder und wie können
sie diese durchsetzen?
Darüber geben die kantonale Schulgesetzgebung,
insbesondere aber das schweizerische Zivilgesetz-
buch Auskunft. Das Zivilgesetzbuch verpflichtet die
Eltern, ihre Kinder im Rahmen der eigenen Verant-
wortlichkeit zu erziehen (elterliche Sorge) und sie
soweit möglich entsprechend ihren Fähigkeiten und
Neigungen bis zum Abschluss der ordentlichen
Ausbildungsdauer allgemein und beruflich ausbil-
den zu lassen; es regelt die Zuständigkeiten für die
elterliche Sorge in besonderen Fällen (unverheira-
tete Eltern, Pflegeltern). Festgelegt ist auch, dass
bei verheirateten Eltern eine Lehrperson davon
ausgehen darf, dass jeder Elternteil im Einver-
nehmen mit dem anderen handelt.

Natürlich muss auch geregelt sein, welche staatli-
che Behörde welche Massnahmen ergreifen muss,
wenn die Eltern ihren Pflichten (Hinderung der Kin-
der am Schulbesuch, Verwahrlosung von Kindern,
Weigerung zur Zusammenarbeit mit der Schule
usw.) nicht nachkommen. Die Kindesschutzmass-
nahmen ermächtigen in diesem Sinn die Vormund-
schaftsbehörden, in einem solchen Fall geeignete
Massnahmen zum Schutz des Kindes zu ergreifen.
Diese gehen – je nach Situation – von Weisungen

für die Erziehung und Ausbildung über die Ernen-
nung eines Beistandes bis zur Beschränkung der
elterlichen Sorge oder gar zur Wegnahme eines
Kindes.

Lehrpersonen
Zum Schulrecht gehören schliesslich aber auch alle
Bestimmungen, welche die Anstellung der Lehrper-
sonen regeln. Für die Lehrpersonen der gemeind-
lichen Schulen sind es das Lehrerbesoldungsgesetz
und das Personalgesetz des Kantons, für die Lehrer
der kantonalen Schulen das Personalgesetz und
das Verantwortlichkeitsgesetz, für Lehrpersonen
der Privatschulen das schweizerische Obligationen-
recht. Der Gesetzgeber legt fest, wie das Arbeits-
verhältnis zwischen Kanton oder Gemeinden als
Arbeitgeber und den Lehrpersonen als Arbeitneh-
mer zu gestalten ist.
In weiteren Erlassen wird z. B. der Umgang mit
schützenswerten Personendaten geregelt, denen
gerade im Bereich Schule (Beurteilung, schul-
psychologische Berichte) besondere Bedeutung
zukommt. Für die Lehrpersonen der öffentlichen
Schulen gilt das kantonale Datenschutzgesetz, für
die Lehrpersonen von Privatschulen das Daten-
schutzgesetz des Bundes.

Ein Bündel von Erlassen der verschiedensten
Ebenen und Stufen, vor allem aber auf kantonaler
Ebene, regelt das Zusammenleben in der Schule.
Dieser Teil des Schulrechts ist Grundlage für eine
zeitgemässe Ausbildung und Erziehung der Kinder
und Jugendlichen in unserem Kanton, was schliess-
lich nur in guter Zusammenarbeit zwischen Eltern,
Lehrpersonen und Schulbehörden möglich ist.

Hans-Peter Büchler, Direktionssekretär

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Die Kinderrechtskonvention der UNO
Kinder haben ein Recht auf Versorgung, Schutz und
Mitsprache. Dies schreibt die UNO-Konvention über
die Rechte des Kindes fest, die seit ihrer Ver-
abschiedung 1989 von fast allen Staaten der Welt
ratifiziert wurde – 1997 auch von der Schweiz.

Zentral ist: «Die Vertragsstaaten stimmen darin
überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerich-
tet sein muss, (…) das Kind auf ein verantwor-
tungsbewusstes Leben in freier Gesellschaft im
Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz,
der Gleichberechtigung der Geschlechter und der
Freundschaft zwischen allen Völkern und ethni-
schen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu
Ureinwohnern vorzubereiten.»

Kinderrechte sind Menschenrechte
Die Konvention markiert einen Wendepunkt in der
Geschichte der Menschenrechte. Erstmals werden
in einem völkerrechtlich verbindlichen Dokument
politische Bürgerrechte und soziale Menschen-
rechte zusammengeführt. So wird festgelegt, dass
Staat und Gesellschaft die soziale Grundver-
sorgung der Kinder gewährleisten müssen. Gleich-
zeitig stehen auch Kindern bestimmte Grundfrei-
heiten wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit

und Anhörungsrecht zu. Ausserdem liegt der
Konvention ein neues Verständnis von Kindheit
zugrunde. Kinder werden nicht mehr als unmün-
dige Wesen, als «Minder»-jährige betrachtet, die
der Verfügungsgewalt von Erwachsenen unter-
stehen. Vielmehr haben Kinder ein Recht darauf,
ernst genommen und respektiert zu werden.

Politische Bedeutung der Konvention
Es ist nicht mehr länger eine Frage des Mitgefühls
oder der moralischen Verantwortung, ob Kindern
ein kindgerechtes Dasein ermöglicht wird. Es ist
vielmehr die Pflicht der Regierungen, für Kinder
und Jugendliche menschenwürdige Lebensver-
hältnisse zu schaffen. Mit der Ratifizierung der
Konvention haben die Regierungen versprochen,
die Rechte von Kindern zu verwirklichen. So wird in
vielen Ländern die nationale Gesetzgebung, wie
beispielsweise die Kinder- und Jugendgesetze,
gemäss den Vorgaben der Konvention überarbei-
tet. Das UN-Komitee über die Rechte des Kindes
prüft in regelmässigen Abständen die Regierungs-
berichte über die Umsetzung der Konvention. Alle
Unterzeichnerstaaten haben sich zur Vorlage sol-
cher Berichte verpflichtet. Damit haben die Belange
und Interessen von Kindern an Verbindlichkeit
gewonnen.

Kinder haben Rechte – weltweit  / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Grundprinzipien der Konvention
Die Konvention schreibt die Mindeststandards für
die Versorgung, den Schutz und die Beteiligung von
Kindern am gesellschaftlichen Leben fest. Sie
bauen auf den folgenden Grundprinzipien auf:
– Auf dem Grundrecht auf Überleben und persön-

liche Entwicklung. Es soll durch eine kindgerechte
Grundversorgung garantiert werden (Artikel 6).

– Auf dem Prinzip der Gleichbehandlung. Kein Kind
darf wegen seines Geschlechts, aufgrund von
Behinderungen, seiner Staatsbürgerschaft oder
Abstammung benachteiligt werden (Artikel 2).

– Auf dem Prinzip des «besten Interesses» des
Kindes. Bei politischen und gesellschaftlichen
Entscheidungen sollen die Interessen und
Belange der Kinder vorrangig berücksichtigt
werden (Artikel 3). 

– Auf der Achtung vor der Meinung des Kindes
(Artikel 12).

– Recht auf Schutz vor körperlicher und geistiger
Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung.

Netzwerk Kinderrechte Schweiz
2003 wurde das Netzwerk Kinderrechte Schweiz
gegründet und eine gemeinsame Erklärung unter-
zeichnet. Dem Netzwerk gehören über 40 Schwei-
zer Kinder- und Jugendorganisationen an.
Das Netzwerk fördert die Zusammenarbeit der im
Bereich Kinderrechte und Kinderpolitik tätigen Or-
ganisationen, um die Anerkennung und Umsetzung
der UNO-Konvention über die Rechte des Kindes in
der Schweiz gemeinsam zu fördern. Die Nichtre-
gierungsorganisationen sollen mehr Gewicht in der
öffentlichen Diskussion über die Rechte des Kindes
erhalten, z. B. mit den «zehn Prioritäten zum Han-
deln» von 2005.
Das Netzwerk stellt Lücken fest, unter anderem zu
den Themen Gewalt gegen Kinder, Kinderarmut,
Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen
sowie Umgang mit Asylsuchenden und Flüchtlings-
kindern. Es appelliert an den politischen Willen aller
Akteure in Bund, Kantonen und Gemeinden, das
übergeordnete Kindeswohl konsequenter zu be-
achten und die KRK verbindlicher umzusetzen.
www.netzwerk-kinderrechte.ch

Zum Schutz der Privatsphäre der Schülerinnen und
Schüler siehe Schulinfo Nr. 2/2004-05.

PHZ Luzern

Internationales
Menschenrechtsforum 

24./25. Mai 2007

Die PHZ Luzern feiert im Jahr 2007 das zehnjährige
Jubiläum der Ratifizierung der UNO-Kinderrechts-
konvention durch die Schweiz und nimmt dies zum
Anlass, sich intensiv mit dem Thema Kinderrechte
zu beschäftigen. Zu dieser Auseinandersetzung ist
auch die Öffentlichkeit mit verschiedenen Veran-
staltungen eingeladen. Einen Höhepunkt bildet das
4. Internationale Menschenrechtsforum Luzern, das
am 24. und 25. Mai 2007 im KKL stattfindet und 
an dem renommierte Expertinnen und Experten
aus dem In- und Ausland nach theoretischen und
praktischen Lösungen beim Thema «Menschen-
rechte und Kinder» suchen werden.
Gleichzeitig will die PHZ Luzern die Menschen-
rechtsbildung in ihrem Lehrplan verstärken und die
Menschenrechts- und Kinderrechtsbildung auch in
der Volksschule stärken. Im Rahmen dieses Pro-
jekts werden auch Dienstleistungen und Unter-
richtshilfen für die Lehrpersonen der Volksschule
angeboten.

Information
Internationales Menschenrechtsforum Luzern (IHRF)
PHZ Luzern, Morgartenstrasse 19, 6003 Luzern
041 228 71 28
info@ihrf.phz.ch
www.humanrightsforum.ch

Broschüre

Kinderrechte im Alltag

Verlag Pro Juventute
Gratis in 10 Sprachen erhältlich.
044 256 77 33
vertrieb@projuventute.ch

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Vorbemerkung
Heute wird meist über die Pflichten und Aufgaben
der Schulen diskutiert, weniger über die Pflichten
der Eltern.
Wir geben Ihnen im Folgenden eine Übersicht:
Während sich im Schweizerischen Zivilgesetzbuch
eine allgemein gehaltene Gesetzesbestimmung zur
Erziehung der Eltern findet, regelt das Gesetz über
die kantonalen Schulen für die nachobligatorische
Schulzeit und das Schulgesetz für die obligatori-
sche Schulzeit, welche konkreten Pflichten die
Eltern im Zusammenhang mit dem Schulbesuch
ihrer unmündigen Kinder haben.

Schweizerisches Zivilgesetzbuch
Art. 302 II. Erziehung
1 Die Eltern haben das Kind ihren Verhältnissen

entsprechend zu erziehen und seine körperliche,
geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu
schützen.

2 Sie haben dem Kind, insbesondere auch dem
körperlich oder geistig gebrechlichen, eine ange-
messene, seinen Fähigkeiten und Neigungen
soweit möglich entsprechende allgemeine und
berufliche Ausbildung zu verschaffen.

3 Zu diesem Zweck sollen sie in geeigneter Weise
mit der Schule und, wo es die Umstände erfor-
dern, mit der öffentlichen und gemeinnützigen
Jugendhilfe zusammenarbeiten.

Nachobligatorische Schulzeit
Die Eltern unmündiger Schüler, welche nach der
obligatorischen Schulzeit eine kantonale Schule
(z. B. Kantonsschule, Fachmittelschule, Berufs-
schulen) besuchen, haben folgende Pflichten:

– Sie haben mit der Schule und den Schuldiensten
zusammenzuarbeiten;

– Sie haben in die Zeugnisse Einsicht zu nehmen
und diese zu unterschreiben;

– Sie haben um Bewilligung für voraussehbare
Absenzen nachzusuchen und für eine sonstige
Abwesenheit den Grund mitzuteilen.

Obligatorische Schulzeit
Während der obligatorischen Schulzeit haben die
Eltern zu den bereits oben erwähnten Pflichten zu-
sätzlich folgende Aufgaben:

– Sie haben die Gemeinde zu informieren, wenn sie
ihr Kind nicht an einer öffentlichen Schule unter-
richten lassen;

– Sie haben ihr Kind zum regelmässigen Schul-
besuch und zur Befolgung von Anordnungen des
Lehrers und der Schulbehörden anzuhalten;

– Sie haben ihrem Kind die nötige Zeit zur Erledi-
gung der Hausaufgaben einzuräumen.

Missachtung der Pflichten
Das Gesetz sieht vor, dass die Schulpräsidentinnen
und Schulpräsidenten der zuständigen Schulkom-
missionen Eltern anzeigen können, die ihr Kind vor-
sätzlich oder fahrlässig nicht zum Schulbesuch oder
zur Befolgung von Anordnungen der Schulbe-
hörden anhalten oder sonstwie den gesetzlichen
Grundlage im Schulwesen zuwiderhandeln. Die
Eltern können nach der Durchführung eines Straf-
verfahrens mit Haft oder Busse bestraft werden.

Gaby Schmidt, juristische Mitarbeiterin

Pflichten der Eltern  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Strafgesetzbuch
Im schweizerischen Strafgesetzbuch, unter dem
Abschnitt «Strafbare Handlungen gegen die se-
xuelle Integrität», wird der Umgang mit der 
Sexualität geregelt. Der Sinn dieser Regelung ist
der Schutz vor sexueller Gewalt und vor sexueller
Ausbeutung.
Hier einige wichtige Punkte aus dem Gesetz, die
besonders Jugendliche betreffen. Zur besseren
Verständigung findet sich immer ein Beispiel dazu: 

Schutzalter
(Art. 187)
Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle
Handlung vornimmt, es zu einer solchen Handlung
verleitet oder in eine sexuelle Handlung einbezieht,
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit
Gefängnis bestraft. Die Handlung ist nicht strafbar,
wenn der Altersunterschied zwischen den Beteilig-
ten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
Eine 17-jährige junge Frau kann mit ihrem 15-
jährigen Freund schlafen, ohne sich strafbar zu
machen. Ein 18-jähriger Mann macht sich aber
strafbar, wenn er zu seiner 14-jährigen Freundin
sexuellen Kontakt hat.

Abhängigkeit/Ausnützung einer Notlage
(Art. 193)
Wer mit einer Person von mehr als 16 Jahren, die
von ihm durch ein Erziehungs-, Betreuungs- oder
Arbeitsverhältnis oder auf andere Weise abhängig
ist, eine sexuelle Handlung vornimmt, indem er
diese Abhängigkeit ausnützt, wird mit Gefängnis
bestraft.
Der Lehrer/Lehrmeister darf keinen sexuellen Kon-
takt zu seiner 17-jährigen Schülerin/Auszubil-
denden aufnehmen.
Ein Vorgesetzter darf keine sexuelle Beziehung zur
20-jährigen Untergebenen haben, wenn er die
berufliche Abhängigkeit dazu ausnutzt – ihr z. B.
mehr Lohn dafür verspricht.

Sexuelle Nötigung
(Art. 189)
Wer eine Person zur Duldung einer beischlafs-
ähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung
nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt
anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder

zum Widerstand unfähig macht, wird mit Zucht-
haus bis zu zehn Jahren oder mit Gefängnis be-
straft.
Ein Bekannter fährt dich nach Hause, er hält an,
nimmt deine Hand, und trotz deines Widerstandes
führt er sie in seine geöffnete Hose an seinen Penis
und sagt, er lasse dich erst aus dem Auto, wenn du
ihn befriedigt hast.

Vergewaltigung
(Art. 190)
Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Dul-
dung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie
bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen
Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht,
wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
Ein ehemaliger Freund zwingt dich – z. B. unter
Drohung, dich zu verletzen oder zu töten – mit ihm
zu schlafen.

Sexuelle Belästigung
(Art. 198)
Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine
sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis
erregt, wer jemanden tätlich oder in grober Weise
durch Worte sexuell belästigt, wird, auf Antrag, mit
Haft oder Busse bestraft.

Pornographie
(Art. 197)
Wer pornographische Schriften, Ton- oder Bild-
aufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände
solcher Art oder pornographische Vorführungen
einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, über-
lässt, zugänglich macht oder durch Radio oder
Fernsehen verbreitet, wird mit Gefängnis oder mit
Busse bestraft.
Der Vater deines 15-jährigen Schulkollegen macht
sich strafbar, wenn er Pornoheftli oder Porno-
videos auf dem Stubentisch herumliegen lässt und
weiss, dass sein Sohn diese anschauen könnte.

Information
Sexual- und Schwangerschaftsberatung
der Frauenzentrale Zug
041 725 26 40
ssb@frauenzentralezug.ch
www.frauenzentralezug.ch

Sex und Gesetz: Was Jugendliche wissen sollten  / / / / /
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Verantwortlichkeit der Lehrpersonen  / / / / / / / / / / / / / /

Grundsätze
Wenn Schülerinnen und Schüler während der
Schulzeit verunfallen, kann dies für eine Lehrperson
strafrechtliche oder vermögensrechtliche Konse-
quenzen haben.

Die Lehrperson
– hat eine Obhuts- und Sorgfaltspflicht für die an-

vertrauten Schülerinnen und Schüler während der
Schulzeit;

– kann ihre Verantwortung nicht delegieren;
– muss Gefahren einschätzen (Alter und Fähigkeit

beachten), bewerten, Schlüsse ziehen und ent-
sprechend handeln;

– muss besonderen Veranstaltungen (z. B. Ausflug,
Lager) erhöhte Aufmerksamkeit schenken.

Strafrechtliche Verantwortlichkeit
Beispiel 1: Badeunfall
Eine Lehrerin wird nach einem tödlichem Badeunfall
im Greifensee vom Bezirksgericht freigesprochen.
Die 11-jährige Vierklässlerin, welche auf einem auf-
blasbaren Krokodil unterwegs war, ertrank. Die
Staatsanwaltschaft warf der Lehrerin vor, sie habe
einen für die Nichtschwimmerin ungeeigneten Platz
zum Baden ausgesucht und die Schülerin zu wenig
beaufsichtigt. Mit dem aufblasbaren Krokodil habe

sie zudem ein gefährliches Spielzeug zugelassen.
Das Gericht entschied, die Tatsache, dass die
Schulkinder überhaupt mit Spielzeug im Wasser
gewesen seien, sei als Sorgfaltspflichtverletzung zu
werten. Eine Aufsichtspflichtverletzung, welche für
eine Verurteilung einer fahrlässigen Tötung nötig
sei, könne der Lehrerin aber nicht vorgeworfen
werden. Sie habe die Badestelle überprüft. Zudem
habe sie sich über das schwimmerische Können der
Kinder bei der Klassenlehrperson und auch bei den
Kindern selbst erkundigt (TA vom 15. Dezember
2006).

Beispiel 2: Bergunfall
Das Bundesgericht befand den Lehrer einer 
6. Klasse der fahrlässigen Tötung für schuldig.
Dieser hatte mit seiner Klasse während eines
Klassenlagers eine Wanderung in teilweise schnee-
bedecktem, felsdurchsetztem Gebiet durchgeführt.
Beim Traversieren eines abschüssigen Schnee-
feldes stürzte ein Schüler zu Tode. Das Bundes-
gericht führte kurz zusammengefasst aus, die
Sorgfaltspflicht sei nicht schon erfüllt, wenn eine
Tour sorgfältig vorbereitet sei und die Teilnehmer
richtig instruiert würden. Der verunfallte Schüler sei
völlig bergungewohnt und überdies etwas korpu-
lent gewesen. Er habe sich am Unfalltag sonderbar
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aufgeführt. Schon im Vorjahr habe er vom Primar-
lehrer und den Mitschülern in einem Klassenlager
dazu angehalten werden müssen, sich an die
Regeln zu halten. Der Schüler habe also offenbar
von vornherein nicht die nötigen körperlichen und
charakterlichen Eigenschaften aufgewiesen, die im
Gebirge bei auftauchenden Gefahren nötig seien.
Der Lehrer hätte den offenbar besonders auffälli-
gen Schüler bei diesen Verhältnissen nicht irgend-
wo in der Gruppe mitmarschieren lassen dürfen,
ohne ihm ein besonderes Augenmerk zuzuwenden.
Der Lehrer habe selber gewusst, «dass er aufgrund
des Verhaltens von V. diesen immer bei sich haben
müsste». Er hätte nicht bloss hin und wieder zur
Aufmerksamkeit ermahnen, sondern die Schwie-
rigkeiten des überforderten Schülers erkennen und
entsprechend reagieren müssen. Es sei unerheb-
lich, dass der Prospekt der Luftseilbahn generell
festhielt, der Wanderweg sei für Schulexkursionen
geschaffen worden und stelle nur minimale touris-
tische Anforderungen. Unerheblich sei auch, dass
der Weg an diesem Tag nicht gesperrt war (BGE
122 IV 303).

Beispiel 3: Projektarbeiten
Ein Schüler macht eine Arbeit über einen Busbetrieb
des öffentlichen Verkehrs und verunfallt auf dem
Weg ins Busdepot schwer.
Hier wird man der Lehrperson kaum eine Pflicht-
verletzung vorwerfen können, sofern sie Folgendes
beachtet hat: 
Beim Projektunterricht behält die Schule die Ver-
antwortung für die Lernenden. Zu berücksichtigen
sind jedoch deren Alter und Charakter.

Die Lehrperson hat folgende notwendigen und zu-
mutbaren Aufsichtspflichten wahrzunehmen:

– die Lehrperson gibt einen klaren Projektauftrag,
– sie stimmt dem Thema und den damit verbunde-

nen Recherchen, Arbeitsorten usw. zu und schätzt
das Gefahrenpotential als gering ein,

– sie überwacht den Arbeitsverlauf und ist erreich-
bar.

Die Lehrperson muss also insbesondere entschei-
den, ob das konkrete Projekt besondere Gefahren
mit sich bringt. Wenn also eine Schülerin die
Drogenszene untersuchen will und Interviews mit
Drogensüchtigen und wenn möglich auch mit
Dealern plant, setzt sie sich unter Umständen
erhöhten Gefahren aus, weshalb eine solche Arbeit
nicht oder nur unter strengen Auflagen bewilligt
werden darf.

Vermögensrechtliche Verantwortlichkeit
Bei Lehrpersonen, die von einer Gemeinde oder
dem Kanton angestellt sind, haftet der Staat für
den vermögensrechtlichen Schaden. Dies ergibt
sich aus dem Gesetz über die Verantwortlichkeit der
Gemeinwesen, Behördenmitglieder und Beamten
(Verantwortlichkeitsgesetz, BGS 154.11). Das zu-
ständige Gemeinwesen nimmt jedoch Rückgriff auf
eine Lehrperson, wenn diese den Schaden vorsätz-
lich oder grobfahrlässig verschuldet hat.

Gaby Schmidt, juristische Mitarbeiterin

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Wie müssen Lehrpersonen Akten führen?  / / / / / / / / / /

Ausgangspunkt
In der Schule werden viele Entscheidungen über
Schülerinnen und Schüler getroffen, die für diese
folgenreich und deshalb wichtig sind. Zu denken ist
insbesondere etwa an Entscheide betreffend
Übertritt, Umteilung oder Ergreifen von pädagogi-
schen oder disziplinarischen Massnahmen. Es ist
klar, dass solche Entscheidungen der Schule be-
gründet, nachvollziehbar und überprüfbar sein
müssen.

Sind Eltern oder betroffene Schüler mit schulischen
Entscheidungen nicht einverstanden, stehen ihnen
in aller Regel Rechtsmittel zur Verfügung. Dadurch
kann ein Entscheid der Schule durch eine höhere
Instanz auf seine Rechtmässigkeit überprüft wer-
den. All dies ist natürlich nur dann möglich, wenn
die entscheidrelevanten Schritte plausibel und
nachvollziehbar dokumentiert sind.

Zu bedenken ist auch, dass den Schülerinnen und
Schülern und ihren Eltern das Recht zusteht, jeder-
zeit Einsicht in grundsätzlich sämtliche sie betref-
fenden Daten zu nehmen.

Welche Pflichten bezüglich der Aktenführung er-
geben sich daraus nun für die Lehrpersonen?

Rechtsgrundlagen
Massgebend sind für die öffentlichen Schulen ins-
besondere das Schulrecht, das Datenschutzgesetz
und das Archivgesetz. Diese Erlasse schreiben den
Lehrpersonen aber nicht ganz konkret vor, was sie
wie zu dokumentieren haben, vielmehr werden nur
grundsätzliche Vorgaben gemacht.

Was ist zu dokumentieren?
Das Datenschutzgesetz schreibt vor, dass Daten
aktuell, richtig und vollständig sein müssen, soweit
es der Bearbeitungszweck erfordert.

Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit besagt
zudem, dass nur diejenigen Angaben zu dokumen-
tieren sind, die für die Zweckerreichung erforderlich
sind. Für die Praxis heisst dies, dass ein wichtiges
Elterngespräch so zu protokollieren ist, dass im
Streitfall durch eine vorgesetzte Stelle jedenfalls
klar nachvollzogen werden kann, was Gegenstand
der Besprechung war, was die wichtigsten Aus-
sagen der Beteiligten waren und was beschlossen
wurde. Nicht nötig ist jedoch eine wortwörtliche
Protokollierung eines Elterngesprächs.
Insbesondere bei besonders heiklen Fällen sollten
die beteiligten Personen das Gesprächs- oder Be-
schlussprotokoll visieren oder unterzeichnen.
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Wie ist zu dokumentieren?
Im Umfeld der Schule genügt es, wenn Gespräche
mit Eltern, Schülern oder weiteren Personen hand-
schriftlich festgehalten werden; jedenfalls solange
die Lesbarkeit gewährleistet ist.
Bezüglich des Inhalts ist entscheidend, dass in jeder
Hinsicht korrekt und klar formuliert wird. Vermu-
tungen dürfen keinesfalls als Tatsachen dargestellt
werden, Subjektives ist ausdrücklich als solches
darzustellen.
Alle Akten müssen stets so geführt werden, dass
den Betroffenen jederzeit vorbehaltlos Einsicht ge-
währt werden kann.

Sicherheit von Dokumenten
Sowohl Papierakten wie auch elektronisch geführte
Dossiers müssen gemäss Datenschutzgesetz ins-
besondere vor Verlust, Entwendung und Kenntnis-
nahme durch Unbefugte gesichert werden. Das
Schülerdossier ist somit stets unter Verschluss
sicher zu verwahren, elektronische Daten sind mit
einem sicheren Passwort zu schützen und die
Arbeitsstation darf nicht für Unberechtigte zu-
gänglich sein.
Werden die Informationen in «LehrerOffice» bear-
beitet, sind sie grundsätzlich durch das Passwort
geschützt. Es darf bezüglich elektronischer Daten
nicht vergessen werden, dass regelmässig eine
Sicherheitskopie anzufertigen ist, die natürlich
ihrerseits auch wieder entsprechend sicher aufzu-
bewahren ist.

Einsichtsrecht von Eltern oder Schülern
Das Datenschutzgesetz sieht vor, dass Betroffene
grundsätzlich jederzeit alle sie selber betreffenden
Daten einsehen und davon auch kostenlose Kopien
verlangen können. Die Einsicht muss durch die Be-

troffenen nicht begründet werden. In Ausnahme-
fällen kann die Einsicht aufgrund überwiegender
Interessen der Öffentlichkeit oder Dritter ein-
geschränkt werden. Eine solche Einschränkung
muss aber den Betroffenen in einer anfechtbaren
Verfügung mitgeteilt werden, damit sie sich gege-
benenfalls mit einem Rechtsmittel wehren können.

Ergänzende Hinweise
Im vorliegenden Zusammenhang wichtige Hinweise
wurden bereits in früheren Ausgaben der schulinfo
gegeben:
– Datenschutz und «LehrerOffice»

(Nr. 2/2006– 07, Seite 35)
– Datensicherheit bezüglich Schülerdaten

(Nr. 1/2006– 07, Seite 29)
– Sicherer Datenversand per E-Mail

(Nr. 3/2004– 05, Seite 36/37)
– Einsichtsrecht in Handnotizen

(Nr. 3/2003– 04, Seite 24).

Fazit
Lehrpersonen haben Entscheidrelevantes korrekt,
vollständig und in einer Form zu dokumentieren,
dass vorgesetzte Stellen getroffene Entscheide
nachvollziehen und die Betroffenen jederzeit
Einsicht nehmen können. Dabei sind die Daten in
technischer Sicht so zu sichern, dass sie weder ver-
loren gehen können noch unberechtigten Dritten
zugänglich sind.

Information
Datenschutzbeauftragter des Kantons Zug
Dr. iur. René Huber
041 728 31 87
rene.huber@allg.zg.ch
www.datenschutz-zug.ch

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Dispens an religiösen Feiertagen
Das Schulgesetz des Kantons Zug kennt keine
gesetzliche Grundlage, welche die Dispensation
vom Unterricht von Kindern aller Bekenntnisse an
hohen Feiertagen auf Verlangen der Eltern vorsieht.
Dispensationsgesuche sind für die gemeindlichen
Schulen an die Gemeinden und für die kantonalen
Schulen an die Schulleitungen zu stellen.

An den öffentlichen Schulen der Schweiz ist es
Tradition, Schülerinnen und Schüler aus religiösen
Minderheiten vom Schulbesuch an ihren Feiertagen
zu dispensieren, wenn dies in verhältnismässigem
Umfang bleibt. So lange die Feiertage der christ-
lichen Bevölkerungsmehrheit allgemein schulfrei
sind (z. B. Sonntage, Weihnachten, Karfreitag,
Auffahrt), steht anderen Religionen, wie etwa dem
Islam, derselbe Anspruch zu. Für das Nachholen
dadurch versäumter Lerninhalte sind die Schüle-
rinnen und Schüler bzw. ihre Eltern selbst verant-
wortlich.

Das Bundesgericht setzte sich grundlegend mit der
Schuldispensation aus religiösen Gründen in BGE
114 Ia 129 ff. auseinander. Eine öffentliche Schule
müsse sich sowohl in der Vermittlung des
Lehrstoffes wie auch bei der Gewährung von

Dispensationen sich an einen möglichst breiten
gemeinsamen Nenner halten. Wenn einzelne
Glaubensüberzeugungen oder Religionsvorschrif-
ten einen geordneten und effizienten Schulbetrieb
nicht mehr ermöglichen, könne deren Berücksich-
tigung auch nicht unter Berufung auf die
Glaubens-, Gewissens- und Kultusfreiheit verlangt
werden. Aus diesem Bundesgerichtsentscheid lei-
ten sich folgende Grundregeln ab: Es können höch-
stens 13 religiöse Feiertage für die Befreiung vom
Unterricht verlangt werden. Sofern am Samstag
kein Unterricht erteilt wird, folgen nie mehr als zwei
Feier- und Ruhetage aufeinander, sonst drei. Nach
der Meinung des Bundesgerichts stellen jedoch
auch fünf oder sechs aufeinander folgende
Feiertage den Schulerfolg nicht in Frage (Herbert
Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2. Aufl., Bern
2003, Seite 403). 

Download
Das Volksschulamt des Kantons Zürich hat im
Internet weitergehende Informationen und eine
Liste der hohen Feiertage der verschiedenen
Religionen veröffentlicht.
www.vsa.zh.ch > pädagogische Themen > interkul-
turelle Pädagogik

Dispens / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Dispens vom Schwimmunterricht
Das Bundesgericht hiess 1993 die Befreiung einer
Primarschülerin vom Schwimmunterricht aus religi-
ösen Gründen gut. In BGE 119 Ia 178 ff. hat das
Bundesgericht unter anderem ausgeführt, das
öffentliche Interesse an der Einhaltung des
Schulobligatoriums sei abzuwägen gegenüber dem
Interesse der Gesuchsteller, als Familie ihren
Glaubensvorstellungen nachleben zu können. Der
Sportunterricht stelle zwar einen wichtigen Teil des
staatlichen Bildungsauftrags dar, der aber durch
eine Dispensation vom Schwimmunterricht nicht
grundsätzlich gefährdet werde. Es sei auch nicht
ersichtlich, inwiefern die Dispensation der Schule
ernsthafte organisatorische Probleme bereite und
einen geordneten und effizienten Schulbetrieb in
Frage stelle. 

Der Erziehungsrat des Kantons St. Gallen hielt
demgegenüber mit einem Entscheid von 2005
(GVP 2005, S. 317 ff.)  zusammengefasst fest, das
öffentliche Interesse an der Einhaltung des
Schulobligatoriums könne im Einzelfall stärker
gewichtet werden als die Berücksichtigung von
Religionsvorschriften. Seit Beginn der 90er-Jahre
sei eine verhärtete Anspruchshaltung der Eltern
gegenüber der Schule festzustellen. Immer mehr

Eltern stellten immer vielfältigere Privatinteressen
über das öffentliche Interesse der Schule und seien
bei der Wahrung dieser Interessen immer weniger
zu Kompromissen bereit. Wolle die Schule ihre
Aufgabe weiterhin erfüllen, müsse sie im Schul-
betrieb der fortschreitenden Tendenz zur Indivi-
dualisierung festere Grenzen entgegenstellen, als
dies früher erforderlich gewesen sei.

Vorgehen bei allfälligen Problemen:
– Im persönlichen Gespräch mit den Eltern die Be-

deutung des Unterrichtsfachs erklären.
– Nicht auf sofortiges Umstellen insistieren, son-

dern behutsame Integration anstreben: da der
islamische Glaube eine Bedeckung des weiblichen
Körpers von der Pubertät an verlangt, empfiehlt
sich, in einem Gespräch mit den Eltern zu klären,
unter welchen Bedingungen (z. B. Schwimmen in
leichten Kleidern) eine Teilnahme am Schwimm-
unterricht möglich ist. Geturnt werden kann z. B.
auch in einem weiten Trainingsanzug. 

– Häufig kann ein Mädchen auch im Schwimm-
unterricht zu kleinen Hilfestellungen herbeigezo-
gen werden, ohne sich schon selbst im Bade-
anzug zeigen zu müssen.

– In reinen Mädchengruppen dürfen auch streng
religiöse Mädchen schwimmen.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Disziplinarmassnahmen  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Grundlagen
Alle zugerischen Gemeinden sowie die kantonalen
Schulen verfügen über eine Disziplinarordnung.
Diese geben Auskunft, welche Disziplinarmass-
nahmen zulässig sind. Schwerwiegende Mass-
nahmen (z. B. Wegweisung von der Schule, be-
fristeter Ausschluss von der Schule, Ausschluss
von Klassenlagern) dürfen nur angeordnet werden,
wenn sie in der Disziplinarordnung vorgesehen
sind. Einzelne Schulhäuser haben Schulhaus-
ordnungen erlassen. Soweit sie sich auf Regeln
innerhalb des Schulhausareals beziehen, sind sie
für die Schülerinnen und Schüler ebenfalls verbind-
lich und können bei allfälligen Verstössen
Sanktionen nach sich ziehen.

Wichtig
– Die Schulen überprüfen immer wieder, ob die

Schulordnung noch den Gegebenheiten ent-
spricht oder ob sie angepasst werden muss.

– Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern haben
bei schweren Verstössen gegen die Disziplinar-
ordnung Anrecht auf das rechtliche Gehör, bevor
eine Massnahme angeordnet wird.

– Das rechtliche Gehör beinhaltet das Recht auf
Stellungnahme und Einsicht in die Akten (siehe
auch Seite 14ff.).

Beispiele
Handy
Lenken Schülerinnen und Schüler mit Mobiltele-
fonen Kameraden ab oder beeinträchtigen sie die
Stunde sonst, kann die Lehrperson das Handy
wegnehmen. Die Lehrperson kann es aber nicht
behalten. Als Sanktionen kann das Handy bis zur
Mittagspause bzw. bis zum Schulschluss in einem
Schrank oder Pult eingeschlossen werden. Spätes-
tens bis zum Unterrichtsende muss es zurückgege-
ben werden. Ein weitergehender Entzug ist nur in
Absprache mit den Eltern zulässig. Die Schule kann
über den Gebrauch von Handys auf dem Schulareal
Vorschriften erlassen.

Kuchenbacken
Eine Klassenlehrerin hat die Regel eingeführt, dass
es für vergessene Hausaufgaben einen Strich gibt.
Bei drei Strichen muss für die Klasse ein Kuchen

gespendet werden. Die Mutter einer Schülerin teilt
der Lehrerin mit, ihr Kind werde keinen Kuchen
mitbringen. Die Lehrerin kann ihre Regel nicht
gegen den Willen der Eltern durchsetzen, da die
Massnahme keinen Zusammenhang mit dem
Fehlverhalten der Schülerin hat.

Kollektivstrafen
Damit Kollektivstrafen nicht Unbeteiligte treffen,
sind sie nur zulässig, wenn feststeht, dass alle
Angehörigen der betreffenden Gruppe beteiligt
waren oder das Fehlverhalten gutgeheissen haben.
In der Praxis lassen sich jedoch leichtere Kollek-
tivstrafen nicht immer vermeiden.

Körperstrafen
Körperstrafen sind heute in keiner Art und Weise
mehr gestattet.

Gaby Schmidt, juristische Mitarbeiterin
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Die Klassenlehrerin schickt eine Schülerin der 
3. Primarklasse nach Hause, um das vergessene
Schulheft zu holen. Ist das erlaubt?
Nein. Während des gesamten Unterrichts hat die
Lehrperson alle ihr anvertrauten Kinder zu betreu-
en und zu beaufsichtigen. Die Eltern dürfen sich
darauf verlassen, dass die Lehrperson die Kinder
betreut und beaufsichtigt. Es kann sein, dass gera-
de niemand zu Hause ist oder das Kind mit grossen
Umwegen nach Hause gelangt.
Keine Probleme gibt es, wenn die Lehrperson zu-
erst die Eltern anruft und diese mit ihrem Vorgehen
einverstanden sind.

Darf die Schule für den Schulweg Weisungen oder
Verbote erlassen?
Nein. Ausserhalb von Schulzeit und Schulareal hat
die Schule keine Berechtigung, entsprechende
Vorschriften zu erlassen.

Die Schulhausordnung verbietet das Konsumieren
von Tabak, Alkohol und Cannabis auf dem
Schulareal, auf Schulreisen und während Klas-
senlagern. Die Eltern von Bastian teilen dem
Schulleiter mit, dass sie ihrem Sohn das Rauchen
erlauben. Muss dieser sich nicht an die Schul-
hausordnung halten?

Doch, er muss. Die Schule gehört rechtlich gesehen
zu den Anstalten. Für diese gilt ein besonderes
Rechtsverhältnis zwischen der Anstalt (Schule) und
ihren Benützenden (den Lernenden): Diese unter-
liegen einer erhöhten Weisungsgewalt. Die Schul-
leitung darf deshalb über die Schulhausordnung
Weisungen erteilen und den Konsum von Alkohol,
Tabak und Cannabis während der Schulzeit und auf
dem Schulareal verbieten. Somit kann eine Schule
ihre Schulhausordnung auch gegen den Willen der
Erziehungsberechtigten durchsetzen. Im Klassen-
lager hat die Schule bzw. die verantwortliche
Lehrperson neben der üblichen Weisungsgewalt
zusätzlich die Stellung eines Hausvorstandes inne.
Das heisst, die elterliche Erziehungspflicht geht teil-
weise auf die Lehrperson über. Auch hier gilt: 
Eine Lagerordnung, welche das Konsumieren von
Drogen und Alkohol verbietet, kann gegen den
Willen der Eltern durchgesetzt werden. Ausnahme-
regelungen sind da möglich, wo ein ärztliches
Zeugnis die Nikotinabhängigkeit eines Jugendlichen
bestätigt.

Müssen Schülerinnen und Schüler am Klassenlager
teilnehmen?
Nein. Das kantonale Schulgesetz kennt keine
gesetzliche Grundlage, welche die Teilnahme an
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Schullagern während der obligatorischen Schulzeit
vorsieht.
Während der obligatorischen Schulzeit hängt die
Teilnahme an mehrtägigen Wanderungen, an Berg-
und Skilagern, an Schulverlegungen deshalb von
der Zustimmung der Eltern ab. Untersagen die Eltern
dem Kind mitzugehen, hat es einen Ersatzunterricht
zu besuchen.
Es empfiehlt sich, das Gespräch mit den Erziehungs-
berechtigten zu suchen, wenn sie ihr Kind nicht an
einem Klassenlager teilnehmen lassen wollen.

Ist der Unterricht unentgeltlich?
Ja. Die Bundesverfassung hält fest, dass der Schul-
unterricht an öffentlichen Schulen während der
obligatorischen Schulzeit unentgeltlich ist. Dies be-
deutet, dass an öffentlichen Schulen kein Schulgeld
verlangt werden darf.
Allerdings sind im Kanton Zug die Gemeinden be-
rechtigt, für folgende Aufwendungen von den
Eltern Beiträge zu verlangen:
– Verpflegungskosten bei Klassenlagern, Arbeits-

und Projektwochen und Lehrausgängen;
– Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten bei

Schulreisen und freiwilligen Schul- und Klassen-
lagern, insbesondere auch bei Lagern im Rahmen
der Sportwoche;

– Kosten für die Mittagsverpflegung und Betreu-
ungsangebote;

– Schulbus;
– zusätzliche Schulangebote: Musikschule, Schul-

sport, Schultheater, Kurse im handwerklich-
musischen Bereich, Sportwoche während der
Winterferien;

– Schulzahnarzt-Dienst.

Die Anschaffung des persönlichen Schul- und
Gebrauchsmaterials ist Sache der Eltern (z. B.
Farbstifte).
Nach Absprache mit den Eltern können für die
Herstellung von Gegenständen mit bleibendem
Wert Beiträge erhoben werden (z. B. Werk- und
Handarbeitsunterricht).

Welche Informationen müssen Eltern ohne Sorge-
recht gegeben werden?
Lesen Sie dazu den Artikel in den Schulinfo Nr. 3/
2005-06, Seite 33.

Wie soll eine Lehrperson vorgehen, wenn sie Miss-
handlungen vermutet oder von solchen erfährt?
Diese Frage wurde in den Schulinfo Nr. 1, 2006/07,
Seite 30 beantwortet.
Jeder Hinweis ist ernst zu nehmen. Jeder Fall ist
zuerst mit der Schulleitung zu besprechen.
Wichtige Grundsätze in der Kindesschutzarbeit sind:
– Nicht alleine handeln.
– Niemals überstürzt handeln.
– Sich nicht in Geheimnisse einbinden lassen.
– Keine Konfrontation des Täters oder Tatver-

dächtigen, so lange der Schutz des Kindes nicht
sichergestellt ist.

Grundsätzlich müssen Lehrpersonen alle Vor-
kommnisse, die das Kindeswohl gefährden, z. B.
Misshandlungen, Vernachlässigung oder Verwahr-
losung von Schulkindern, der Vormundschafts-
behörde anzeigen. Dies ermöglicht ihr rechtzeitig zu
handeln, wodurch evtl. mildere Massnahmen er-
griffen werden können.
Die Fachstelle Punkto Jugend und Kind ist im
Auftrag des Kantons Anlaufstelle bei Verdacht auf
Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen.
041 728 34 40
mail@punkto-zug.ch

Dürfen Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler
«filzen»?
Nein. Beim Filzen (Fachjargon «Leibesvisitation»)
wird auf der Körperoberfläche, in oder an Kleidern
oder mitgeführten, persönlichen Effekten einer
Schülerin oder eines Schülers nach verbotenen
Gegenständen gesucht. Dies ist mit einem Eingriff
in die körperliche Unversehrheit und in das persön-
liche Eigentum verbunden. Eingriffe in Grundrechte
(persönliche Freiheit, Eigentumsgarantie, Schutz
der Privatsphäre) bedürfen unter anderem einer
gesetzlichen Grundlage. Da es sich um einen
mittelschweren Grundrechtseingriff handelt, ge-
nügt eine Regelung in einer Verordnung nicht. In
einem Rechtsstaat soll die Leibesvisitation den
Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Staatsan-
waltschaft) vorbehalten bleiben.
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Grundsatz
Das Urheberrecht gilt grundsätzlich auch für Schu-
len, die Konferenz Schweizerischer Erziehungsdi-
rektoren EDK handelt aber besondere Bedingungen
aus. Was viele nicht wissen: Für Urheberrechte in
Schulen (Fotokopien, Intranet, für Filme) wird kol-
lektiv bezahlt, die Kosten werden den Kantonen
berechnet.

Heute gilt: Erlaubt, d. h. vom Urheberrechtsschutz
ausgenommen ist alles, was im Rahmen des
Schulgebrauchs, also innerhalb einer bestimmten
Schulklasse, stattfindet.

Veranstaltungen, an denen Eltern teilnehmen,
gehen über den gesetzlich erlaubten Schulgebrauch
hinaus und sind bewilligungspflichtig. Die Lehrper-
son muss daher für eine solche Nutzung eine vor-
hergehende Bewilligung beim Rechtsinhaber oder
deren Verwertungsgesellschaft einholen und für die
Aufführung Rechte zahlen.

Die Verwertungsgesellschaften nehmen unter
Aufsicht des Bundes die Rechte der Urheberinnen
und Urheber wahr:

– Pro Litteris ist verantwortlich für die Verwertung
von literarischen Werken sowie Werken der bil-
denden Kunst.

– Société Suisse des Auteurs SSA ist verantwortlich
für die dramatischen (Theater, Oper, Musical) und
audiovisuellen Werke.

– SUISA ist verantwortlich für alle nichttheatrali-
schen Musikwerke.

– Suissimage ist verantwortlich für Filme.
– Swissperform ist verantwortlich für die verwand-

ten Schutzrechte.

Fragen von Lehrpersonen

Soll eine Lehrperson mit den Jugendlichen über
Urheberrechte sprechen?
Ja! Lehrpersonen sollen Schülerinnen und Schüler
für ein Anliegen sensibilisieren, das diese gar nicht
sehen: für die Interessen der Urheberinnen und
Urheber. Diese haben etwas geschaffen und sollen
dafür entschädigt werden. Genau wie beim Daten-
schutz der Respekt vor der Person, so steht beim
Urheberrechtsschutz der Respekt vor deren Werken
im Zentrum.

Was soll eine Lehrperson tun, wenn sie feststellt,
dass auf dem Pausenplatz ein reger Tauschhandel
mit gebrannten CDs im Gang ist.
Es geht nicht darum, Polizist zu spielen, es geht
auch nicht so sehr darum, dass Jugendliche eine 
CD nicht kopieren oder Musik nicht aus dem
Internet herunterladen – das sind momentane
Akte. Diese sollen aber Anlass sein, das Span-
nungsfeld aufzuzeigen zwischen dem Bedürfnis, an
alles heranzukommen, alle Informationen zu er-
halten – seien es Bücher, Filme usw. –, und dem
Recht des Urhebers, der Urheberin auf eine
Entschädigung. Es geht darum, in der Schule den
Respekt vor der kulturellen Leistung zu fördern; 
es geht um die Medienkompetenz mündiger
Bürgerinnen und Bürgern.

Darf die Schule Aufsätze von Schülerinnen und
Schülern ins Internet stellen?
Ja, wenn die Jugendlichen als Urheberinnen und
Urheber bzw. ihre gesetzlichen Vertreterinnen und
Vertreter ihre Erlaubnis gegeben haben. Ohne
Erlaubnis handelt es sich um eine Urheberrechts-
verletzung der Schule bzw. der Lehrperson.

Darf eine Lehrperson einen Themenabend auf
ARTE zum Thema Rassismus aufzeichnen und an
einer schulinternen Fortbildung vorführen?
Ja. Wenn sich eine Gruppe von Lehrpersonen zur
Vorbereitung ihres eigenen Unterrichts in einer Art
Klasse zusammenfindet, kann von einer Ver-
wendung im Unterricht ausgegangen werden, wel-
che von Gesetzes wegen erlaubt ist. Die Kassette
darf auch allen Lehrpersonen für ihren Unterricht
zur Verfügung gestellt werden. 

Schule und Urheberrecht / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Darf eine Lehrperson im Unterricht eine DVD bzw.
Ausschnitte daraus vorführen?
Ja. Das Urheberrechtsgesetz erlaubt der Lehr-
person im Unterricht mit ihrer Klasse jede Art von
Werkverwendung.
So dürfen sowohl Ausschnitte als auch ganze
Werke im Unterricht vorgeführt werden. Ent-
scheidend ist, dass die Vorführung zu Unter-
richtszwecken dient und nicht reinen Unter-
haltungscharakter hat.

Darf eine eigene Unterrichtseinheit mit einge-
scannten Teilen aus Lehrmitteln ins Intranet gestellt
werden?
Ja. Über die eigenen Teile kann die Lehrperson als
Urheberin oder Urheber verfügen. Die fremden Teile
müssen als solche erkenntlich sein (Autor, Buch-
titel, etc.). Werden einzelne Sätze aus fremden
Werken in den eigenen Text eingebaut, so gelten
die Regeln des Zitierens.
Die Kantone zahlen pro Schüler/Schülerin eine
entsprechende Urheberrechtsentschädigung an 
die ProLitteris zu Handen der Urheber/Urheber-
innen und anderen Rechtsinhaber/Rechtsinha-
berinnen.
Die Werke dürfen aber nur im Intranet der Schule
und nicht im Internet, etwa auf der Homepage der
Schule, eingegeben werden. 

Darf eine Lehrperson Texte, Bilder oder Musik-
stücke auf eine CD brennen und diese ihren
Schülerinnen und Schülern verteilen?
Ja. Sie muss jedoch sicherstellen, dass die herge-
stellten Exemplare nicht ausserhalb des eigenen
Unterrichtes verwendet werden. Zum Unterricht in
der eigenen Klasse zählt auch die Verwendung der
CDs für Hausaufgaben. CDs, welche nicht dem
Unterrichtszweck der eigenen Klasse dienen, zu
brennen und an die Schülerinnen und Schüler zu
verteilen, ist nicht erlaubt.

Darf eine Lehrperson Musiknoten für das Schul-
orchester kopieren?
Nein. Das Kopieren für ein Schulorchester geht
über den erlaubten Schulgebrauch hinaus. Dieser
ist beschränkt auf das auszugsweise Kopieren
durch die Lehrperson für die Schülerinnen und
Schüler ihrer Klasse.

Darf eine Schülerin Filmausschnitte oder Musik für
ihre Maturarbeit verwenden?
Ja, wenn die verwendeten Werke bzw. Werkteile der
Erläuterung oder Veranschaulichung des bearbeite-
ten Themas dienen (Zitatrecht mit Kennzeichnung
des Zitats und Quellenangabe). Das Recht zum
Zitieren ist aber kein Freipass für übermässige
Verwendung von geschützten Werken. Die zitierten
Werke müssen in engem Zusammenhang mit dem
Thema stehen und der Umfang des Zitats muss
dem Zweck des Zitats angemessen sein. Und:
Werke der bildenden Kunst (Grafiken, Gemälde
usw.) dürfen nicht ohne Einwilligung der Berech-
tigten verwendet werden – auch nicht als Zitat.

Darf eine Schülerin zur Überbrückung der Pausen
bei einer Theateraufführung für Eltern am Klavier
Lieder der Beatles aufführen?
Nein, ausser die Aufführung der Lieder wird der
SUISA angemeldet und abgerechnet. Das Musi-
zieren an einem Anlass, an dem auch die Eltern teil-
nehmen, geht über den vom Gesetz erlaubten
Schulgebrauch hinaus.

Darf man mp3-Musikdateien vom Internet laden
und im (Musik)Unterricht verwenden?
Ja, wenn die Musikdateien von einer legalen
Website heruntergeladen werden. Solche Angebote
sind regelmässig kostenpflichtig. 

Darf eine Lehrperson mit der Klasse ein be-
stehendes Lied mit einem neuen Text versehen und
an einer Theateraufführung für Eltern aufführen?
Veranstaltungen, an denen Eltern teilnehmen,
gehen über den gesetzlich erlaubten Schulgebrauch
hinaus. Wenn ein Text bearbeitet oder ein Lied neu
getextet wird, muss vorgängig beim Rechtsin-
haber/in oder deren Verwertungsgesellschaft um
die Erlaubnis zur Bearbeitung angefragt werden.
Liegt die Zustimmung vor, muss die Aufführung
noch der SUISA angemeldet und abgerechnet
werden.
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Auftrag und Ziel
Möchten Sie sich einen Überblick über die externe
Evaluation «B&F Sekundarstufe I» verschaffen?

Die Direktion für Bildung und Kultur hat das Institut
für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie
(IBB) der PHZ Zug in Kooperation mit der For-
schungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung
des Pädagogischen Instituts der Universität Zürich
(FS&S) beauftragt, die externe Evaluation «B&F
Sekundarstufe I» vorzunehmen.

Die Sekundarstufe I strebt in Bezug auf B&F 
den Aufbau einer erweiterten Beurteilungskul-
tur mit verstärktem Einbezug der Lernenden,
Lernzieltransparenz, gezielten Beobachtungen,
Unterscheidung von formativen, summativen und
prognostischen Beurteilungen sowie bewusstem
Umgang mit den Bezugsnormen der Beurteilung
an. Die Unterrichtsentwicklung steht dabei im
Zentrum, soweit als dazu notwendig auch die
Schulentwicklung.

Drei übergeordnete Fragen
1. Welche Verfahren und Instrumente im Zusam-

menhang mit B&F sollten auf kantonaler Ebene
geregelt werden?

2. Welches sind die Auswirkungen (bzw. der Ge-
winn) von B&F für Schülerinnen und Schüler,
Lehrpersonen und Eltern?

3. Wie funktioniert die Steuerung von B&F?

Zudem wird der Nutzen von B&F für die Berufswahl
eruiert. Darüber hinaus wurden von der kantonalen
Projektleitung und von den Akteuren zusätzliche,
differenziertere Fragen eingespiesen, die im Rah-
men dieser Evaluation angegangen werden.

Informationen sammeln, aber wie?
Die Detailfragen sind nicht nur zahlreich, sondern
stehen auch auf sehr unterschiedlichen System-
ebenen und beziehen sich auf verschiedene
Personengruppen. Entsprechend komplex gestal-
tet sich das Forschungsdesign. Bei der Projekt-
evaluation werden zwei unterschiedliche methodi-
sche Zugänge gewählt: Fragebogenerhebungen
und Fallstudien stellen komplementäre Zugänge zu
den gemeindlichen Schulen dar.

Fragebogenerhebung
Mit schriftlichen Einzelbefragungen werden alle
Lehrpersonen der Sekundarstufe I, alle Mediato-
rinnen und Mediatoren, ausgewählte Eltern und
Schüler befragt. Die Aussagen werden quantifiziert,

Projekt B&F: Externe Evaluation  / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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womit z. B. die Möglichkeit besteht, Rückschlüsse
auf die Verteilung von Einstellungen und Mei-
nungen in der Grundgesamtheit der Befragten zu
ziehen. Die Fragebogenerhebung wird in allen
Gemeinden durchgeführt.

Vorteile der Fragebogenerhebung
– Einbezug vieler Personen
– Statistisch repräsentative Aussagen
– Einfache, übersichtliche Darstellung der Ergebnisse

(Tabellen, Grafiken)
– Hohe Akzeptanz der Ergebnisse (Zahlen)

Nachteile der Fragebogenerhebung
– Hoher Aufwand zur Entwicklung guter Frage-

bogeninstrumente
– Schwierigkeit, gewisse Ergebnisse zu interpretie-

ren/verstehen
– Zu nicht gestellten Fragen können keine Angaben

gemacht werden

Fallstudien
Mit mündlichen Gruppenbefragungen lassen sich
Meinungen, Einstellungen, Probleme, Erfolgsstrate-
gien usw. differenziert erfassen und verstehen. Es
können jedoch kaum Aussagen dazu gemacht
werden, wie häufig diese Einstellungen (usw.) in
der Grundgesamtheit vorkommen. Die Fallstudien
werden in fünf Gemeinden (Baar, Oberägeri, Risch-
Rotkreuz, Unterägeri, Walchwil) durchgeführt. Die
fünf Gemeinden wurden mit Hilfe eines Auswahl-
verfahrens und von Auswahlkriterien von den
Forschungsinstituten gezogen.

Vorteile der Fallstudien
– Tiefes Verständnis der Funktionsweise von B&F in

ausgewählten Gemeinden

– Einbezug verschiedener lokaler Akteure in die
Evaluation (360-Grad-Evaluation)

– Einbezug vieler Personen durch Gruppenge-
spräche

– Hohes Erkenntnispotenzial der fallvergleichenden
Analysen

– Differenzierte Erkenntnisse zur Weiterentwick-
lung/Steuerung von B&F

– Formative Effekte für die beteiligten Gemeinden
– Möglichkeit, die individuellen lokalen Bedin-

gungen in der Auswertung zu berücksichtigen

Nachteile der Fallstudien
– Aussagen zu den fünf ausgewählten Gemeinden

sind nicht statistisch repräsentativ für den gan-
zen Kanton (logische Repräsentativität)

– Eher aufwändige Organisation der Gespräche
– Aufwändige Datenerhebung, Auswertung und

Berichtlegung
– Keine absolute Gewähr, dass die einzelnen Ge-

meinden nicht erkannt werden können
– Geringere öffentliche Glaubwürdigkeit der Ergeb-

nisse, da keine Zahlen präsentiert werden können

Weiteres Vorgehen
Die externe Evaluation wird zwischen Februar und
April 2007 durchgeführt.
Ein detaillierter Schlussbericht dokumentiert die
gesamte Evaluation, die zentralen Ergebnisse und
leitet Empfehlungen ab. Er wird im September 2007
vorliegen. Die Lehrpersonen der Sekundarstufe I
werden einerseits über dbk-aktuell und die
Schulinfo Zug schriftlich informiert, andererseits ist
eine Ergebnispräsentation mit Gelegenheit zur
Rückmeldung und Diskussion vorgesehen.

Martina Neumann, Projektleiterin B&F

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Was sind Stufenkonferenzen?
Die Präsenzlisten der Herbst- und Frühlingskonfe-
renzen (Generalversammlungen) zeigen, dass die
meisten Lehrpersonen den alljährlich stattfinden-
den Herbstanlass besuchen und kennen, jedoch
nur ein kleiner Teil der Lehrkräfte sich auch regel-
mässig an den freiwilligen Frühjahrskonferenzen
oder Generalversammlungen beteiligen. Stufen-
vorstände nehmen oft wahr, dass Lehrerinnen und
Lehrer sie vor allem als Organisationsgremien der
beiden Veranstaltungen verstehen.

Die folgenden Erläuterungen sollen das Arbeitsfeld
und die aktuelle Situation der Stufenkonferenzen
klären.
Die Stufenkonferenzen sind ein offizieller Bestand-
teil unseres Bildungssystems.
Die Vorstandsarbeit dieser Stufengremien stützt
sich auf die Vollziehungsverordnung des Erzie-
hungsrates zum Schulgesetz sowie auf entspre-
chende Weisungen der Direktion für Bildung und
Kultur (DBK) und wird durch den Kanton finanziert.
Die Stufenkonferenzen befassen sich grundsätzlich
mit stufenspezifischen Erziehungs-, Bildungs- und
Schulfragen. Sie werden von einem Vorstand gelei-
tet, der sich aus 5 bis 7 Mitgliedern zusammensetzt
und von der Stufe gewählt wird. In der Regel finden
pro Schuljahr acht Stufensitzungen statt. Jede
Lehrperson gehört obligatorisch der Stufenkon-
ferenz jener Schulstufe oder Fachgruppe an, in wel-
cher sie vorwiegend unterrichtet.

Welche Aufgaben werden von den Stufenkon-
ferenzen bearbeitet?
Die Stufenkonferenzen ermöglichen die Mitwirkung
der Lehrpersonen in allen relevanten Fragen der
Schulentwicklung und Schulstruktur. Als Vordenke-
rinnen arbeiten sie mit dem Amt für gemeindliche
Schulen zusammen. Der Vorstand rekrutiert Mit-
glieder für Arbeitsgruppen und Schulentwicklungs-
kommissionen und achtet darauf, dass die eigene
Stufe in diesen Gremien auch optimal vertreten ist.
Er organisiert die Frühjahres- und Herbstkonferenz,
welche zur vertieften Behandlung von stufenrele-
vanten Themen dienen. Diese Anlässe ermöglichen
auch die Pflege und Vernetzung der Stufen über 
die Gemeinden hinweg. Mit unterschiedlichen
Kommunikationsinstrumenten wie zum Beispiel

Rundschreiben oder Webplattformen werden die
Lehrpersonen untereinander vernetzt. In der Zu-
sammenarbeit zwischen dem Amt für gemeindliche
Schulen nehmen die Stufenkonferenzen folgende
drei Funktionen wahr:

Die Feedbackfunktion
Die Stufenkonferenzen machen Rückmeldungen zu
Wahrnehmungen bezüglich stufenspezifischer
Themen.
Diese Aufgabe erfüllt die Funktion eines «Früh-
warnsystems» in der Schule. Rechtzeitige Hinweise
auf Feststellungen wie z. B. Qualität des Unter-
richts, Bedürfnisse von Schulkindern und Eltern
tragen zur Objektivierung bei der Schulsituation
bei. Die Form und der Zeitpunkt der Rückmeldung
sind bei der Feedbackfunktion nicht festgelegt.

Die Initialfunktion
Die Stufenkonferenzen machen Vorschläge für ein-
zelne Studien und Projekte und beantragen die
Ausarbeitung von Empfehlungen.
Aus der Unterrichtstätigkeit auf den entsprechen-
den Stufen, aus Gesprächen mit Eltern und aus
Erkenntnissen im Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen formulieren die Stufenkonferenzen
Vorschläge für detaillierte Abklärungen, Entwick-
lungsprojekte, Regelungen in Bezug auf die eigene
Stufe. Diese Anträge werden im Gespräch mit
Vertretungen des Amtes für gemeindliche Schulen
(Schulentwicklung, Schulaufsicht, Fachberatung)
verifiziert und bei Bedarf zur weiteren Bearbeitung
weitergeleitet.

Die Begutachtungsfunktion
Die Stufenkonferenzen nehmen Stellung zu stufen-
spezifischen Vorhaben der Direktion für Bildung
und Kultur und erarbeiten Vernehmlassungen. Sie
nehmen Anliegen der Schulentwicklung entgegen
und unterbreiten konstruktive Vorschläge zu deren
Verwirklichung. Sie beachten dabei die Gesamt-
situation der Stufe und überprüfen die Konsequen-
zen der anstehenden Themen. Sie erarbeiten kon-
struktive Vorschläge für die weiteren Schritte. Die
Begutachtungsfunktion ist eine Haupttätigkeit der
Stufenkonferenzen. Der Vergleich von Entwick-
lungsvorhaben mit der direkten Stufenerfahrung
liefert wertvolle Hinweise auf die Verträglichkeit.

Stufenkonferenzen des Kantons Zug  / / / / / / / / / / / / / /



Diese Funktion wird auch in Form der Mitarbeit in
Arbeitsgruppen ausgeübt. Die Stufenkonferenzen
delegieren dafür eigene Mitglieder in die Arbeits-
gruppen.

Welche Bedeutung haben die Stufenkonferen-
zen für die DBK?
Für die DBK sind die Stufenkonferenzen wichtige
Basisvernetzungssysteme in der Schule. Auf diese
Weise können Rückmeldungen aus dem Schulalltag
rechtzeitig wahrgenommen und im weiteren Schul-
entwicklungsprozess miteinbezogen werden. Das
Amt für gemeindliche Schulen baut auf die kritische
wie auch aufbauende Mitarbeit von Stufenver-
tretern und -vertreterinnen in Arbeitsgruppen, 
weil dadurch die Verträglichkeit von anstehenden
Themen praxisnaher reflektiert und Entscheide wir-
kungskonformer umgesetzt werden können.

Welche Bedeutung haben die Stufenkonferen-
zen für die Lehrpersonen?
Die Stufenkonferenzen haben die Möglichkeit, die
Bedürfnisse, Hinweise und Feststellungen der
Stufen in kantonalen Vernehmlassungen einzubrin-
gen. Sie können stufenspezifische Vorschläge für
einzelne Studien und Projekte beim Amt für ge-

meindliche Schulen einbringen und die Ausarbei-
tung von Empfehlungen beantragen. Beim Mit-
wirken in Arbeitsgruppen können praxisrelevante
Anliegen eingebracht werden. Dadurch können
Schulentwicklungsentscheidungen basisverträg-
licher verwirklicht werden.

Was bringt die Mitarbeit im Stufenvorstand?
Wie die Erfahrungen von Vorstandsmitgliedern
belegen, ist die Arbeit in einem Stufenvorstand
immer auch eine Bereicherung. Nebst der Tatsache,
dass Stufenvorstandsmitglieder bezüglich Schul-
entwicklung auf dem Laufenden sind, gibt es inter-
essante Kontakte mit eigenen wie auch anderen
Stufenkollegen und -kolleginnen sowie mit dem
Amt für gemeindliche Schulen. Mit kompetenten
Fachpersonen oder -gruppen können Schulfragen
analysiert, geklärt oder weiterentwickelt werden.
Die Mitarbeit in einem Stufenvorstand ist auch eine
Chance sich weiterzuentwickeln.
Die meisten Stufenvorstände sind unterdotiert und
wünschen entsprechende Verstärkung von Kolle-
gen und Kolleginnen aus ihren Stufen.

Daniel Kempf,
Verantwortlicher für Unterrichtsentwicklung
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Stufe Kontaktadresse Vakanzen

Kindergartenstufe Sandra Hürlimann, Kindergärtnerin, Zug 2007/08: 1
s.huerlimann@gmx.net 2008/09: mehrere

Unterstufe Yvonne Grangier, Primarlehrerin US, Hünenberg 1 LVZ-Vertretung
byg@gmx.ch

Mittelstufe I Adi Fässler, Primarlehrer MS I, Rotkreuz 1- 2/1 LVZ-Vertretung
adi.faessler@schulenrisch.ch 1 Mathematikkommission

Mittelstufe II Anita Sidler, Primarlehrerin MS II, Rotkreuz 1- 2 inkl. LVZ-Vertretung
anita.sidler@schulenrisch.ch

Sekundarstufe I Thomas Baumgartner, Werkschullehrer, Cham keine
(ZOK) thomas.baumgartner@schule-cham.ch

Sonderstufe Christina Buri, Psychomotoriktherapeutin 3 DfF-Lehrpersonen,
(SKZ) Heilpädagogische Schule Stadt Zug Kleinklassen, Sonderschulen

christina.buri@stadtschulenzug.ch

TW/ HW Gaby Muff, TW-HW-Lehrerin, Zug 1 AG LVZ
Gaby.Muff@stadtschulenzug.ch
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Lehrplananpassungen ab 2007/08  / / / / / / / / / / / / / / /

Der Erziehungsrat beschloss am 20. Dezember
2006, die in der Bildungsregion Zentralschweiz
erarbeiteten Anpassungen der Lehrpläne ab Schul-
jahr 2007/08 auch im Kanton Zug einzuführen.

Die Lehrplananpassungen sind eine Zwischenlö-
sung, die bis zum Vorliegen des Deutschschweizer
Lehrplans (voraussichtlich ab 2011) Gültigkeit hat.
Sie sind als ergänzende Dokumente zu den beste-
henden Lehrplänen zu verstehen.

Folgende Lehrpläne wurden angepasst
– Mensch & Umwelt (1.– 6. Schuljahr)
– Bildnerisches Gestalten (1.– 9. Schuljahr)
– Musik (1.– 9. Schuljahr)
– Handwerkliches Gestalten (1.– 9. Schuljahr)
– Geschichte und Politik (7.– 9. Schuljahr)
– Lebenskunde inkl.

Berufswahl und Wirtschaft (7.– 9. Schuljahr)
– Naturlehre (7.– 9. Schuljahr)

Aufgrund der neuen Stundentafel Primarschule,
des Abbaus von Zeiteinheiten in einzelnen Fächern
und der Klärung der Verbindlichkeiten wurden die
erwähnten Lehrpläne angepasst.

Dabei geht es um eine Straffung der verbindlichen
Ziele und Inhalte und um eine Klärung derselben.
Die Überprüfung bezieht sich ausschliesslich auf die
Grobziele. Die Leit- und Richtziele der Lehrpläne
sind nicht betroffen und behalten ihre Gültigkeit.
Da die Lehrpläne nach wie vor Gültigkeit haben und
als Neuerung bei den bestehenden Grobzielen
lediglich verbindliche und fakultative Grobziele
unterschieden werden, sind mit Ausnahme des
Lehrplans Mensch & Umwelt keine umfangreichen
Einführungen nötig.

Im April werden die Lehrplananpassungen den
Lehrpersonen als bandierte Druckvorlage und mit
Begleitbrief und Hinweisen durch die Lehrmittel-
zentrale zugestellt. Zusätzlich wird noch eine dbk-
aktuell Kurzinfo im April die Lehrpersonen errei-
chen. Die Anpassungen können somit in der kom-
menden Jahresplanung 2007/08 berücksichtigt
werden.

Verena Blum, die kantonale Fachberaterin M&U,
wird im Verlaufe des 2. Semesters 2007/08 die
Primarlehrpersonen in den einzelnen Gemeinden an
einer Sitzung über die Anpassungen im Lehrplan
Mensch und Umwelt genauer informieren. Im LWB-
Kursprogramm 2007/08 werden entsprechende
Kursangebote für die Vertiefung und Festigung der
neuen Lehrplaneigenschaften ausgeschrieben sein.

Eine Frage, die immer wieder gestellt wird: «Wo
können fehlende Lehrpläne bestellt werden?»
Neue Lehrpläne werden in der Regel durch die Rek-
torate verteilt. Fehlende Lehrpläne können Lehr-
personen beim Kantonalen Lehrmittelverwalter,
Herrn Othmar Langenegger, othmar.langenegger@
dbk.zg.ch, nachbestellt oder als PDF-Datei unter
www.Zebis.ch > Unterricht oder www.Zebis.ch > Bil-
dungsregion > Dokumente > Lehrpläne herunter-
geladen werden.

Daniel Kempf,
Verantwortlicher für Unterrichtsentwicklung



Ethik und Religion (E&R) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

In der Schulinfo Nr. 2/2006-07 vom Dezember
2006 haben wir Sie erstmals ausführlich über die
Einführung des neuen Fachbereichs E&R infor-
miert.
Ende Januar folgte eine Kurzmitteilung im dbk-
aktuell über die wesentlichsten Inhalte der
Erziehungsratsbeschlüsse zur Einführung des Fach-
bereichs E&R. In dieser Ausgabe informieren wir
Sie über den Anmeldemodus der Nachqualifi-
kationskurse und den Lehrmittelbezug sowie die
weiteren Schritte des Projektverlaufs.

Kursanmeldung
Die Nachqualifikationskurse werden im kommen-
den LWB-Programm 2007/08 ausgeschrieben.
Vorgängig wurden die Termine mit den einzelnen
Gemeinden vereinbart. Die Kurse finden alle in den
einzelnen Gemeinden statt. Unterägeri und Walch-
wil arrangieren sich diesbezüglich. Anmeldebe-
rechtigt sind in erster Linie Primarlehrpersonen, die
diesen Fachbereich auch unterrichten. Die Kurs-
anmeldungen erfolgen durch die gemeindlichen
Rektorate bzw. die Leitungen der Privatschulen.

Die Kursübersicht liegt dieser Schulinfo bei.

Lehrmittelbezug
Bezugsberechtigt sind Schulen und Schulgemein-
den, die in den Schuljahren 2006/07 und 2007/08
mit der Einführung des Lehrplans Ethik und Religion
starten. Es sind dies Zug, Unterägeri, Walchwil,
Menzingen, Neuheim und die Privatschulen
Montana, St. Michael, Talentia, Horbach, HPS Zug,
Rudolf-Steiner-Schule Baar, Elementa Menzingen
sowie Sonnenberg Baar.
Alle anderen Schulen sind berechtigt, je ein Schul-
hausexemplar zu beziehen.

Weitere Projektschritte bis Sommer 2007
Die neuen Lehrpläne E&R werden wie üblich über
die Rektorate verteilt. Die Elternbroschüre er-
scheint regional. Sie ist auf der aktuellen Lehr-
mittelliste aufgeführt und konnte bereits bestellt
werden. Nebst der Broschüre steht den Lehrper-
sonen für die klassenspezifischen Elternveran-
staltungen auch ein Argumentarium für den Aspekt
des Fachobligatoriums zur Verfügung. Mit den
Rektoraten werden zurzeit die Elterninformations-
veranstaltungen abgesprochen. Auf Wunsch kön-
nen Rektorate Infoveranstaltungen für Lehrper-
sonen mit der Projektleitung vereinbaren. Im
Weiteren werden Planungsabsprache- und Beur-
teilungsmöglichkeiten gesammelt und entwickelt.
Sie werden im Basiskurs thematisiert.

Weitere Informationen aus dem Projektverlauf E&R
folgen in den nächsten Schulinfo vom August 2007.

Daniel Kempf, Projektleiter Ethik & Religion
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Kampagne «Stark durch Erziehung»  / / / / / / / / / / / / / /

Erziehung: zwei Jahre öffentliches Thema in Zug
Kinder und Jugendliche zu erziehen kann in der Tat
ganz schön anstrengend sein. Angesichts der sich
immer schneller wandelnden und komplexer wer-
denden Welt steigen die Anforderungen an Eltern
und andere Erziehungsverantwortliche. Zahlreiche
Eltern stossen bei der Erziehung ihrer Kinder auf
Schwierigkeiten oder sind überfordert. Eltern in
erster Linie, aber auch andere Erziehungsverant-
wortliche zur Erziehung zu ermutigen und ihnen
Unterstützung zu bieten, ist das Ziel der vom
Schweizerischen Bund für Elternbildung national
lancierten Kampagne «Stark durch Erziehung».
Viele Kantone beteiligen sich an diesem Vorhaben,
so auch der Kanton Zug in den Jahren 2006 und
2007: Das Projekt wird vom Regierungsrat und von
der Kommission Allgemeine Weiterbildung der
Direktion für Bildung und Kultur unterstützt.

Organisationen spannen zusammen
Zahlreiche Organisationen, die für und mit Familien
arbeiten, vernetzen sich und werden die nächsten
zwei Jahre auf verschiedenen Ebenen mit Weiter-
bildungskursen, Aktionen oder Veranstaltungen
aktiv.
Es sind auch regionale wie kantonale Veranstal-
tungen geplant: So werden 2008 prominente
Pädagogen wie Jan-Uwe Rogge oder Remo Largo
nach Zug kommen.

Veranstaltungskalender im Kanton Zug
Alle Veranstaltungen werden auf einem Veranstal-
tungskalender aufgeführt, der viermal erscheint.
Der erste Kalender liegt diesen Schulinfo bei. Er
zeigt auf, wo Eltern und andere Erziehungsverant-
wortliche Rat und Unterstützung holen können bis
zu den Sommerferien.

Niederschwellige, innovative Projekte bekom-
men Unterstützung
Die gemeindliche Kursanbieterin «Weiterbildung
Risch» zeigt mit einem Spezialangebot für Fremd-
sprachige neue Wege auf: fremdsprachige Kinder
besuchen einen Deutschkurs, schon bevor sie in
den Kindergarten kommen. Zur gleichen Zeit sind
auch ihre Eltern im Schulhaus: sie befassen sich mit
dem Thema Erziehung und dem bevorstehenden
Schulalltag. Ein besonderes Augenmerk wird näm-
lich im Kanton Zug auf das Einbinden derjenigen
Erziehungsverantwortlichen gelegt, welche norma-
lerweise mit Kursen und Informationsabenden
schwer zu erreichen sind. Auch der Einbezug von
Jugend- und Sportvereinigungen, deren Trainer
und Leiterinnen tagtäglich mit Erziehungsfragen
konfrontiert sind, ist geplant. Ein Fachpersonen-
pool steht für interessierte Organisationen zur Ver-
fügung, um gezielte Angebote durchzuführen.

Schulen werden aktiv
Auch die Gemeinden packen die Chance, dieses
hochaktuelle Thema an ihren Schulen aufzugreifen:
Die Gemeinde Baar beispielsweise setzt bei der
Oberstufe an und bietet ab Herbst entsprechende
Kurse für Eltern. Steinhausen bringt das Thema
früh zur Sprache und veranstaltet anfangs März für
die Eltern der zukünftigen Erstklässler einen Infor-
mationsabend. Die Gemeinde Risch plant die Auf-
führung des Theaterstücks «8 wie Achterbahn»,
das für die nationale Kampagne produziert wurde.

Flyer
«Stark durch Erziehung» beinhaltet acht
Grundsätze, die für eine gute Erziehung wichtig
sind. Erziehung heisst: Liebe schenken, Streiten
dürfen, Zuhören können, Grenzen setzen,
Freiraum geben, Gefühle zeigen, Zeit haben und
Mut machen.
Diese «ACHT SACHEN… die Erziehung stark
machen» finden sich in der gleichnamigen
Broschüre wieder – anregend illustriert. Die
Broschüre bietet Eltern und anderen Personen,
die mit der Erziehung von Kindern und
Jugendlichen zu tun haben, eine erste Übersicht
und Orientierungshilfe. Der beiliegende Flyer ist
nach den acht Grundsätzen aufgebaut.
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Beteiligte Organisationen
Es konnte ein weites Netzwerk geknüpft werden:
Die Elternbildung der Frauenzentrale Zug engagiert
sich in den nächsten zwei Jahren gemeinsam mit
den folgenden Organisationen in Projekten und Ver-
anstaltungen. Sie tauschen sich regelmässig aus.

– Elternbildung der Frauenzentrale Zug
– Triangel Beratungsdienste der ev.-ref. Kirchge-

meinde Kanton Zug
– Zuger Fachstelle Punkto Jugend und Kind,

Mütter- und Väterberaterinnen
– Zuger Kantonaler Frauenbund ZKF, Ressort

Tagesfamilien/Paar- und Einzelberatung leb
– Deutschkurse mit Sozial-Informationen
– Schule und Elternhaus Kanton Zug, Schule und

Elternhaus Ägerital
– Tagesheime
– Kant. Spielgruppenverband
– Pro Senectute
– Väter und Söhne/Oberwilerkurse
– Themenschule Zug
– Vereinigung Insieme Cerebral Zug
– FemmesTische (Veranstaltungen mit Müttern

verschiedenster Sprachgruppen zu Erziehungs-
themen, Moderation in jeweiliger Landessprache)

– Verschiedene Zuger Gemeinden
– In Planung/Vorbereitung: Projekte mit Mittags-

tisch-Organisationen sowie Sport- und Freizeit-
organisationen

Information und Bestellung
Broschüren mit den 8 Grundsätzen und Flyer mit
den Veranstaltungen März bis Sommer 2007: 
041 725 26 10 
eb@frauenzentralezug.ch
www.e-e-e.ch

Vorkindergarten-Deutschkurs
mit begleitenden Elterninformationen

Beispiel Risch

Die Schulleitung stellte im letzten Schuljahr fest,
dass 14 Kindergartenkinder keine Deutschkennt-
nisse hatten. Daraufhin organisierte die Schullei-
tung in Zusammenarbeit mit der Weiterbildung
Risch in einem Pilotversuch einen Vorkindergarten-
Deutschkurs (neun Nachmittage mit einer Kosten-
beteiligung der Eltern). 12 von 14 angeschriebenen
Familien machten von dieser Unterstützung Ge-
brauch. Mit viel Freude besuchten die Kinder den
Unterricht und machten in kurzer Zeit erstaunliche
Fortschritte. Die Eltern erhielten beim Auswer-
tungsgespräch Informationen rund um das Schul-
system sowie Hinweise, wie sie ihr Kind unterstüt-
zen können. Die Eltern reagierten sehr positiv und
regten an, einen Elternkurs zu starten.

Kurskonzept 2007
Daraufhin beauftragte die Schulleitung eine Ar-
beitsgruppe der Weiterbildung Risch, ein neues
Kurskonzept zu entwickeln: Der Deutschkurs wird
auf 16 Kurslektionen erweitert und von Mai bis Juli
2007 zweimal in der Woche von einer Kinder-
gärtnerin angeboten. Parallel dazu besuchen die
Eltern einen Elternkurs, der von einer Psychomoto-
riklehrerin und Elternbildnerin geleitet wird. Der
Kurs wird anhand der nationalen Kampagne «Stark
durch Erziehung» aufgebaut und vermittelt wichti-
ge Informationen zu Schule und Erziehung. Der
Elternkurs ist ressourcenorientiert, stärkt die Erzie-
henden und beachtet insbesondere die Situation
der Migranteneltern. Die Eltern sollen Hilfe bekom-
men sowie ein Kontaktnetz zur Schule und anderen
Eltern aufbauen können. Geplant sind auch ge-
meinsame Kurselemente für Eltern und ihre Kinder.

Der Deutschkurs für Vorschulkinder soll die Bil-
dungschancen erhöhen, den Migrantenkindern und
ihren Eltern den Kindergartenstart erleichtern sowie
einen Beitrag leisten für eine wichtige und zu-
kunftsweisende Lebensphase.

Edith Iten, Rektorin ad interim Schulen Risch
Christine Hausherr, Koordinatorin Deutschkurse
Weiterbildung Risch

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Bericht aus dem IZB

Armut und Ausgrenzung:
Ein Thema für die Lehrerbildung?

Das Institut für Internationale Zusammenarbeit in
Bildungsfragen IZB und die Pädagogische Hoch-
schule Berne-Jura-Neuchâtel (HEP-BEJUNE) wur-
den vom International Bureau of Education der
UNESCO in Genf beauftragt zu untersuchen, wie
Ausgrenzung und Armut in Lehrplänen thematisiert
wird. Das IZB setzt sich in diesem Zusammenhang
mit den zentralschweizerischen Lehrplänen ausein-
ander. Ziel ist es, vorerst einen Analyseraster zu
entwickeln, der sich auf weitere Lehrpläne anwen-
den lässt. Es ist vorgesehen, die Untersuchung auf
Kanada sowie auf ausgewählte Entwicklungsländer
auszuweiten. Wer sich mit Ausgrenzung und Armut
befasst, wird feststellen, dass diese Begriffe facet-
tenreich sind. Schülerinnen, Schüler und Lehrper-
sonen werden damit im täglichen Umgang mitein-
ander konfrontiert: die zentralschweizerischen
Lehrpläne thematisieren Geschlechterrollen, religi-
öse Traditionen, Nord-Süd-Gefälle, unterschiedliche
Auffassungen von Liebe und Sexualität, Randgrup-
pen, alte Menschen, Behinderte, Originale und nicht
zuletzt Menschen mit Migrationshintergrund.
Was bedeutet dies nun konkret für die Schule und
den Unterricht? Was kann und soll die Schule ver-
mitteln? Und wie kann sie Diskriminierung vorbeu-
gen und Toleranz und Solidarität fördern? Dies
führt zur Diskussion bezüglich der Lehrplangestal-
tung durch die Bildungsverantwortlichen und der
Lehrplanumsetzung durch die Lehrpersonen.

Vernetzung von Forschung und Lehre
Die Auseinandersetzung mit Ausgrenzung und
Armut ist auch Bestandteil der Lehrveranstaltun-

gen, welche das IZB an der PHZ anbietet. Studie-
rende erwerben Kompetenzen, um Schule und
Unterricht in einer multikulturellen Gesellschaft
fundiert und wirksam (mit-)gestalten zu können.
Das IZB kann sich dabei auf seine in der Forschung
gewonnenen Erkenntnisse stützen und diese
gewinnbringend in die Lehrpersonenbildung ein-
fliessen lassen.

Leonie Schüssler, wissenschaftliche Mitarbeiterin IZB

IBB-Studie

Umsetzung Bildungsstandards in
deutschen Bundesländern

In der Bundesrepublik Deutschland spielt die
Einführung der 2003 beschlossenen nationalen
Bildungsstandards eine wichtige Rolle. Seit dem
Schuljahr 2004/05 werden die Bildungsstandards
für die vierte Klasse sowie den mittleren Schul-
abschluss der Bundesländer implementiert. Damit
hängt ein umgreifender Strukturwandel innerhalb
und ausserhalb der Schule zusammen.

Mit der Einführung von nationalen Bildungsstan-
dards wird erstens das Ziel verfolgt, in den Bundes-
ländern einen möglichst homogenen Bildungsstand
nach Abschluss der Schule zu gewährleisten, um
dadurch die Vergleichbarkeit von Abschlüssen
sowie eine grössere «Mobilität» zwischen den
Bundesländern wie auch innerhalb des Schul-
systems zu ermöglichen. Mit Hilfe von Bildungs-
standards soll zweitens der Paradigmenwechsel
von einem input-gesteuerten zu einem output-
gesteuerten Bildungssystem vollzogen werden, um
so eine bessere Qualitätssicherung und -entwick-
lung des Bildungssystems verwirklichen und über-
prüfen zu können. Dazu zählt auch die interne und
externe Evaluation von Lehrerwirksamkeit und
Schulqualität. Drittens sollen Bildungsstandards
eine spezifische Förderung des einzelnen Kindes
durch eine individuelle Überprüfung und Lern-
standsdiagnostik erleichtern. Vor allem dieses
dritte Ziel bedarf eines umfassenden Unterstüt-
zungssystems für Schulaufsicht, Schulleitung und
Lehrkräfte, damit die Bildungsstandards erfolgreich
in die Unterrichtsarbeit integriert werden können.

Pädagogische Hochschule Zentralschweiz · Zug  / / / / / /
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Das Institut für Bildungsmanagement und Bil-
dungsökonomie IBB wurde beauftragt, eine
Synopse zu Aktivitäten und Organisationsstand der
Bundesländer im Bereich «Einführung der nationa-
len Bildungsstandards und eines Evaluations-
systems» zu erstellen und damit eine Übersicht
zum derzeitigen Stand zu geben.

Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber, Leiter IBB

Dienstleistungsangebote

Offener sprachlicher Anfangsunterricht –
Heterogenität als Chance!
Im Sommer 2007 startet der zweite Kurs für
Lehrpersonen und Heilpädagoginnen, die ihren
Sprachunterricht öffnen wollen, um der Hetero-
genität im Klassenzimmer besser gerecht zu wer-
den. Katarina Farkas, Fachdidaktikerin Deutsch an
der PHZ Zug, vermittelt Konzepte und zeigt prakti-
sche Umsetzungen.

Kursreihe «Schulergänzende Betreuung»
Die Reihe für Mitarbeitende in der schulergänzen-
den Betreuung greift aktuelle Themen aus dem
Betreuungsalltag auf. Während eines Halbtages
vermitteln die Kurse Impulse, ermöglichen Diskus-
sionen und verhelfen durch praktische Übungen zu
mehr Sicherheit im Alltag. Die erste Veranstaltung
«Wie sag ich’s bloss?» beschäftigt sich damit, wie
schwierige Gespräche zu führen sind (10. Mai 07,
14–18 Uhr.) Information: www.zug.phz.ch -> aktuell

30. Mai ab 14 Uhr in Goldau

Erster «PHZ-Tag»

Die PHZ ist mehr als nur eine Ausbildungsstätte für
Lehrpersonen. Was die PHZ alles zu bieten hat,
zeigt sie am ersten offiziellen «PHZ-Tag», welcher
von allen drei Teilschulen gemeinsam durchgeführt
wird: über ein Dutzend Workshops, Ausstellungen
und andere Projekte. Darunter sind sowohl Ange-
bote für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen
als auch für Eltern, Dozierende, Lehrpersonen und
weitere Interessierte.
Detailangaben der Angebote unter: www.phz.ch

PHZ Zug – Kulturprogramm

Die PHZ Zug ist auch eine Stätte mit einem brei-
ten Kultur- und Sportangebot. Die Veranstaltun-
gen finden in der Aula der PHZ Zug, Zugerberg-
strasse 3, 6300 Zug, statt. Der Eintritt ist frei.

– Mittwoch, 11. April 2007, 20.00 Uhr
Lesung Lukas Hartmann «Die letzte Nacht
der alten Zeit» zum Untergang Berns – dazu:
Dialog mit Dr. Carl Bossard, Historiker zum
«Untergang des alten Standes Zug» von 1798.

– Donnerstag, 10. Mai 2007, 19.30 Uhr 
Konzert Schlagzeugensemble Quadrum

– Mittwoch, 23. Mai 2007, 19.30 Uhr
Die eine Möglichkeit mehr
Sachzwänge beherrschen den Alltag. Frustra-
tion, Ärger und Resignation sind die Folgen.
Doch die Loyalität gegenüber Menschen
schafft kreative Potentiale …
Szenischer, interaktiver Diskussionsabend.

– Donnerstag, 24. Mai 2007, 17.30 Uhr
Schule und Schreiben – Dr. Ludwig Hasler,
Philosoph und Publizist, referiert zur Zertifi-
zierung von Schreibberater/innen.

– Montag, 11. Juni 2007, 19.30 Uhr
Charakterbildung in unserer Zeit
Das Recht der Jugend auf Disziplin
Referat und Diskussion mit Dr. Bernhard
Bueb, Autor der Streitschrift «Lob der Diszi-
plin» (Zügel straffen gegen die angebliche
Verluderung in der Erziehung). Auseinander-
setzung mit den provozierenden Thesen des
Pädagogen und Schulpraktikers Bueb.

– Donnerstag, 14. Juni 2007, 20.00 Uhr
Erziehung, Bildung und Selbstbildung bei
Johann Wolfgang von Goethe
Dr. Mirella Carbone und Joachim Jung

– Donnerstag, 21. Juni 2007, 19.30 Uhr
Vier Gruppen spielen «Acht Bilder einer
Ausstellung» von Modest Mussorgsky
Happeningartiger Event

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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LWB-Programm 2007/08
Das neue Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildungs-
programm erscheint in der zweiten Aprilhälfte und
wird allen Lehrpersonen, welche durch ihre
Arbeitgeber bei der Direktion für Bildung und Kultur
gemeldet sind, an deren Privatadresse zugestellt.
Lehrpersonen, welche auf Beginn des Schuljahres
neu im Kanton Zug unterrichten, erhalten das
Kursbuch von den gemeindlichen Rektoraten.
Letztere bitten wir, insbesondere die Rubrik «Neu
im Kanton Zug und Berufseinführung» zu beach-
ten. Unsere wie auch alle anderen zentralschweize-
rischen Weiterbildungsprogramme sind abrufbar
unter www.zug.ch/lwb, Rubrik «Kursangebote».

Die LWB-Kommission hat sich wiederum bemüht,
ein vielfältiges und interessantes Kursangebot
bereitzustellen und dabei die zahlreichen Bedarfs-
und Bedürfnisäusserungen sowie die kantonalen
Schwerpunkte der Schulentwicklung einzubezie-
hen. Die in den vorausgehenden Jahren lancierte
interkantonale Zusammenarbeit wurde für das
neue Programm 2007/08 nochmals mit den Wei-
terbildungsstellen Schwyz und Luzern intensiviert.
Wir wurden in diesem Vorgehen bestärkt durch die
zahlreichen positiven Rückmeldungen und inter-
kantonalen Kursteilnahmen.

Wir hoffen, dass wir Sie mit unseren Weiterbil-
dungsangeboten in Ihrer Berufsausübung unter-
stützen können und freuen uns auf zahlreiche
Anmeldungen (Anmeldefrist 31. Mai 2007).

Ausblick: Integration der LWB Zug in die PHZ Zug
Die Vorbereitungsarbeiten zur Integration der kan-
tonalen Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung in
die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Zug
(vgl. Schulinfo Nr. 1, 2005-06) gehen in die End-
phase. Voraussichtlich ab dem 1. 1. 2008 wird neu
die PHZ Zug im Auftrag des Kantons Zug die
Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung für die Zuger
Lehrpersonen organisieren – dies am neuen
Standort PHZ Zug, Zugerbergstr. 4, jedoch mit dem
bisherigen Personal der LWB Zug. Dieser Insti-
tutionswechsel hat vorläufig insbesondere organi-
satorische Konsequenzen für die bisherige kanto-
nale LWB-Stelle, welche in dieser Form aufgelöst
werden wird, nicht jedoch für die Lehrpersonen als

Nutzerinnen und Nutzer des zugerischen Weiter-
bildungsangebotes. Das bedeutet, dass die Durch-
führung der im kantonalen LWB-Programmheft
2007/08 publizierten Kurse wie bisher auch in der
PHZ Zug gewährleistet sein wird und die aktuellen
Teilnahmekonditionen beim Kursangebot beibehal-
ten werden. Analog ist dies nach aktuellem Kennt-
nisstand zumindest auch fürs nachfolgende
Weiterbildungsprogramm 2008/09 vorgesehen.
Präzisierende Informationen folgen voraussichtlich
in der nächsten Schulinfo Zug (Nr. 1, 2007- 08)
nach definitivem Beschluss der beiden Vertrags-
partner Regierungsrat des Kantons Zug und
Verwaltungsrat der Schulen St. Michael Zug AG.

André Abächerli, Leiter LWB Zug

Verwahrlosung - ohne Anfang und ohne Ende?

IHG Fachtagung 2007

23. Mai 2007, 9.00 – 16.15 Uhr, Loppersaal Hergiswil
An der Fachtagung der Innerschweizerischen Heil-
pädagogischen Gesellschaft IHG geht es darum,
Aktuelles über Ausprägung, Anzeichen und Hand-
lungsmöglichkeiten der Verwahrlosung kennen zu
lernen, zu ordnen, zu diskutieren und auszutau-
schen.
– 2 Workshops, Referat und Diskussion
– Referent: Dr. Heinrich Nufer
Zielpublikum: Lehrpersonen, Fachpersonen aus dem
heilpädagogischen Bereich, Psychologen, Eltern,
Schulleitungen, Schulbehörden und Interessierte
Anmeldeschluss: 20. April 2007

Information: Daniela Kaufmann
041 828 29 69, osda@bluewin.ch

Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung  / / / / / / / / / / / / /



Dienste – Sport / 34 / 

EURO 08 - Schul-Projekte

J+S Angebot für 5- bis 10-Jährige

Einmalige Chance für Kindergärtner/innen und
Lehrpersonen: Ab dem Schuljahr 2007/2008
unterstützt J+S neu Kurse für 5- bis 10-Jährige, die
im Rahmen des freiwilligen Schulsports organisiert
und durchgeführt werden.
Dieses Sport- und Bewegungsprogramm richtet
sich in erster Linie an ganze Schulklassen. So wer-
den auch jene Kinder zum Mitmachen motiviert, die
sich sonst nur ungenügend bewegen!

J+S sucht 400 Lehrpersonen oder Sportleitende,
die mit ihrer Klasse oder Gruppe folgendes
Programm durchführen:
– Während des Schuljahres 07/08 wöchentlich ein-

mal, insgesamt mindestens 30 Mal, während
mindestens 60 Minuten polysportiv Sport und
Bewegung.

– Gruppengrössen zwischen 8 und 24 Kindern pro
Leiterin/Leiter.

J+S bietet Ihnen
– eine zweitägige Ausbildung in Magglingen im Mai

2007 und die Teilnahme an einer zweitägigen
Weiterbildung während des Schuljahres 07/08.

– eine Entschädigung von Fr.2000.–pro Jahreskurs.
– einen Magglinger Sporttag: Aus den teilnehmen-

den Klassen und Gruppen werden 25 ausgelost,
die im Frühling 2008 am Magglinger Sporttag
teilnehmen dürfen. Unter diesen Klassen werden
Tickets für Spiele anlässlich der UEFA EURO
2008™ ausgelost.

Information und Anmeldung
www.switzerland.com/school

Weiter geht’s mit

Schule.bewegt

42 Klassen aus dem Kanton Zug beteiligten sich
2006 an diesem Projekt. Prozentual ist dies die
zweithöchste Beteiligung schweizweit!
Auch 2007 werden unter den Zuger Klassen at-
traktive Preise im Gesamtwert von über Fr. 5000.–
verlost!
schule.bewegt richtet sich an Klassen und Schulen
aller Schulstufen inkl. Kindergärten.

Mit schule.bewegt sind zurzeit fast 900 Klassen in
der Schweiz täglich in Bewegung. 80% der Lehr-
personen gaben an, positive Auswirkungen der
täglichen Bewegungszeit auf die Schülerinnen und
Schüler festgestellt zu haben. So konnten zum Bei-
spiel 60% eine verbesserte Konzentrationsfähig-
keit der Schülerinnen und Schüler nach den Be-
wegungssequenzen und eine Zunahme der Freude
an Bewegung und Sport beobachten.

«Fussball +» EURO 08
Im Schuljahr 2007/08 bietet schule.bewegt Klassen
und Schulen die Möglichkeit, die tägliche Bewe-
gungszeit mit dem Modul «Fussball +» fussball-
spezifisch und passend zum Grossanlass UEFA
EURO 2008™ durchzuführen.
– Klassen und Schulen erhalten Ideen und Vor-

schläge, wie die tägliche Bewegungszeit poly-
sportiv, abwechslungsreich und spannend um-
gesetzt werden kann. Für «Fussball +» gibt es
fussballspezifische Bewegungsideen.

– Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ein Ge-
schenk, welches sie zum Bewegen animiert und
ihre Bewegungskompetenz fördert.

– Einzelne Klassen und Schulen werden ausgelost
und erhalten Besuch von bekannten Schweizer
Spitzensportlerinnen und -sportlern.

– Alle Klassen nehmen an einem Wettbewerb teil.
25 davon nehmen am Magglinger Sporttag im
Mai 2008 teil. Unter ihnen werden Tickets für
Spiele der UEFA EURO 2008™ ausgelost.

Information und Anmeldung
www.schulebewegt.ch
www.switzerland.com/school für «Fussball+»
Anmeldung ab sofort bis August 2008

Sport in der Schule  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Gegen Übergewicht

Schtifti Freestyle-Tour 2007

Bewegung, Skaten, Tanzen und Kochen an einem
Tag – mit Profis.
Schülerinnen und Schüler erfahren auf motivieren-
de Art und Weise, wie sie sich in ihrem Körper dank
gesundem Essen und mehr Bewegung wohler und
freier fühlen. Das Erfolgrezept:
– Kochanimation mit dem bekannten Kochteam

und der Räpzept-CD-Single von Kochweltmeister
Ivo Adam

– Freestylesportkurse mit echten Profis, u. a.
Breakdance-, Footbag und Skatekurse in den
Disziplinen Streetskate, Slalom- und Longboard.

Am Morgen sorgen Freestylesportkurse für Be-
wegung. Nach einem gemeinsamen Mittagessen
folgt der Recyclingteil, der Nachmittag wird an-
schliessend mit Ernährungsunterricht und einer
Kochanimation abgerundet. Zudem wird mit Frage-
bogen der Stand des Ernährungs- und Bewe-
gungsverhaltens aller Teilnehmenden evaluiert.

Vom 4. – 15. Juni und vom 20. – 31. August be-
sucht Schtifti Schulhäuser in der Deutschweiz.
Ausserhalb der Tourdaten haben Schulen und
Vereine die Möglichkeit, das Angebot Schtifti (und
die einzelnen Programmpunkte individuell als
Workshop) zu mieten. Täglich können bis zu 100
Schülerinnen und Schüler teilnehmen.

Voranmeldungen für die Freestyle-Tour 2007 sind
ab jetzt möglich.

Information
www.schtifti.ch/freestyletour

Weitere Veranstaltungen

Kantonale Schulsportmeisterschaften
Donnerstag, 10. Mai 2007, ganzer Tag
OL – sCOOL-Cup. Umgebung Kantonsschule Zug

Freitag, 4. Mai 2007, 13.30
Polysportive Stafette in Cham
Die Anmeldung (Gruppe/Mannschaft) muss von
einer Lehr- oder Begleitperson ausgefüllt werden.
Die Anmeldung muss online erfolgen.
www.zug.ch/sport>Schulsport>kantonale Schüler-
meisterschaften

aqua-school.ch – Weiterbildung Schwimmen
Der Schweizerische Schwimmsport-Verband bietet
neu eine umfassende Zusatzausbildung für Lehr-
kräfte im Schwimmunterricht mit Schulklassen an:
«aqua-school». Sie verbessern in diesem Kurs das
Wissen und Können, um in der Primarschule zielge-
richteten, sicheren, technisch korrekten Schwimm-
unterricht erteilen zu können. Beim Abschluss mit
technischer und theoretischer Prüfung und einem
Praktikum von 6 Lektionen kann ein anerkanntes
schweizerisches Diplom erworben werden.
Voraussetzungen: SLRG B1 inkl. CPR, Kurs oder FK
nicht älter als 2 Jahre. Gute schwimmerische Fertig-
keiten (vgl. Schwimmtest 2 «Hecht»).
www.swimsports.ch oder www.swch.ch

Fair Play Euro Schools 2008
Im Rahmen der UEFA EURO 2008™ übernehmen
Schulen der Sekundarstufe I in der Schweiz und in
Österreich die Botschafterrolle für die 53 in der
UEFA repräsentierten Länder. Den teilnehmenden
Schulen wird im Sommer 2007 eine UEFA-Nation
zugelost. Jede Schule repräsentiert im Schuljahr
2007/2008 dieses Land und setzt sich im Unter-
richt mit Aspekten des Interkulturellen Dialogs
auseinander. Sie spielen nach besonderen Fair-
Play-Regeln auch selbst um die Europameister-
schaft. www.switzerland.com/school

Information
Felix Jaray, Amt für Sport
041 728 35 54
sport@zug.ch
www.zug.ch/sport

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Neue Bücher für Kindergarten und
Primarschule

Keene, M.: Was Weltreligionen zu ethischen Grund-
fragen sagen: Antworten von Christen, Juden und
Muslimen. Verlag an der Ruhr, 2007. DK 17

Egger, U.; Prifling, L.: Text- und Sachaufgaben
sicher lösen im 3./4. Schuljahr. Manz Verlag, 2006.
(Mathematik) DK 51 Mittelstufe I

Zahlen und Mengen, Formen und Grössen: Mathe-
spass für Minis. Bergmoser + Höller, 2007. (Bau-
steine Kindergarten; 1/2007). DK 51 Vorschule

Wüsten: Leben unter extremen Bedingungen.
5. Aufl. Gerstenberg, 2005. DK 551.3

Powell, M.; Toppel, K.: Ants kleines Blumenbuch:
das kinderleichte Bestimmungsbuch für Blumen,
Gräser, Kräuter und die Arbeitsmappe dazu. Verlag
an der Ruhr, 2006. – 1 Mappe. DK 58

Müller, A.: Bei den Bienen. Patmos, 2006. DK 595

Oftring, B.; Kruse-Schulz, U.: Bei den Bären.
Patmos, 2006. DK 599

Walder, E.; Zschokke, B.: Sehreise: in Kindern Mal-
freude wecken. Haupt, 2006. DK 70

Bartl, A.: Schlecht-Wetter-Tage … mal ohne Stress.
Christophorus-Verlag, 2006. DK 79

Neue Bücher für die Oberstufe

Kelly, A.: Beziehungsfähigkeit und Sozialkom-
petenz fördern: Unterrichtsmaterialien für die
Förderschule, Sekundarstufe. Persen, 2006. –
(Bergedorfer Förderschulpraxis) DK 30 Lebens-
kunde

Bleuel, H.-S.: Macht der Döner wirklich schöner?:
Ernährung und Bewegung, Sekundarstufe 1. AOL-
Verlag, 2006. DK 641

Imhof-Hänecke, C. u. a.: Ernährung, Bewegung,
Gesundheit: eigene Massstäbe für deinen Körper
finden und umsetzen. Verlag an der Ruhr, 2004. 
DK 641

Jenny, P.: Metaphern zur Wahrnehmungskunst:
Objekte für unordentliche Gedanken und neue
Bilder. gta-Verlag, 2005. Mit DVD. DK 70

Hess, U.; Lang, K.: Lernzirkel Perspektive: Mate-
rialien für die Sekundarstufe I. Auer, 2005. DK 74

Didaktisches Zentrum – Bibliothek/Mediothek  / / / / / /
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Museum für Urgeschichte(n) Zug  / / / / / / / / / / / / / / / / /

Sonderausstellung

Von der Ausgrabung ins Museum
Ein 1300 Jahre altes Schwert

20. Mai bis 26. August
Im 7. Jh. n. Chr. wurde in Baar ein Mann mitsamt
seinem Schwert bestattet. Rund 1300 Jahre später
kam er bei Ausgrabungen der Kantonsarchäologie
Zug wieder zum Vorschein. Sein Schwert wurde in
einem Gipsblock geborgen und erst später vorsich-
tig von der umgebenden Erde befreit. Verschiedene
Wissenschaftlerinnen und Spezialisten waren an
diesem Prozess beteiligt und haben dabei zahl-
reiche spannende Entdeckungen gemacht. Ihre
Resultate haben es am Ende erlaubt, das Schwert
und die Bestattungsweise zu rekonstruieren.
Die Sonderausstellung zeichnet den Weg des
Schwerts von der Ausgrabung durch verschiedene
Institute und Laboratorien bis in die Museums-
vitrine nach.

Eröffnung der Sonderausstellung
Sonntag, 20. Mai, 14–17 Uhr
Ein Schmied zeigt auf, wie die Rekonstruktion des
Schwerts entstand. 
Aktivitäten für Gross und Klein.
Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen des 30.
Internationalen Museumstags unter dem Motto
«Museen und universelles Erbe».

Museumsfest mit Sportwettkampf

10 Jahre Museum für
Urgeschichte(n)

Sonntag, 30. September, 10–18 Uhr
In einem sportlichen Plauschwettkampf messen
sich Gruppen und Familien in ur- und frühge-
schichtlichen Fertigkeiten wie Bäume fällen, Feuer
machen oder Wildschweine jagen. Natürlich geht es
dabei nicht ganz so stilecht zu und her wie zu Zeiten
von Ötzi, Asterix und Cleopatra. Dafür ist Zusehen
und Anfeuern für alle erlaubt. Und am Museums-
fest treffen sich Athletinnen, Athleten und Publi-
kum zum gemeinsamen Feiern.
Teilnahme auch für Schulklassen möglich! Informa-
tionen und Anmeldeformulare für den Wettkampf:
ab Juni im Museum und auf der Homepage.

Weitere Angebote

Bogenbau-Workshops
Samstag/Sonntag, 28./29. April und 16./17. Juni
Für Erwachsene sowie für Kinder in Begleitung
Erwachsener. 

Schulklassenbesuche
Selbständiges Arbeiten in der Ausstellung. Um-
fangreiches didaktisches Material steht zur Verfü-
gung. Die Museumspädagogin führt Schulklassen
bei Werkstattbenützung in die verschiedenen urge-
schichtlichen Werktechniken ein. Für Projektwo-
chen werden spezielle Arrangements angeboten.
Klassenbesuche und Material sind für Schulklassen
des Kantons und der Stadt Zug gratis. 

Öffnungszeiten für Schulklassen
Montag–Freitag, 8 – 12 und 13.30– 17 Uhr
Bitte Termin frühzeitig reservieren! 

Anmeldung und Beratung
Marlise Wunderli
041 728 28 87
marlise.wunderli@dbk.zg.ch

Information
Museum für Urgeschichte(n) Zug
Hofstrasse 15, 6300 Zug
041 728 28 80
www.museenzug.ch/urgeschichte



Kultur / 38 / 

10 Jahre Einachser-Rennen Neuheim/ZG

BRRRRRAUCHTUM?

2. Mai bis 10. Juni 2008
Das Einachser-Rennen bringt jährlich ganz Neu-
heim auf die Beine. Es hat fast schon Kult-Status –
tausende Besucher reisen an. Ist es deshalb ein
Brauch, vergleichbar mit der Zuger Wallfahrt nach
Einsiedeln oder Gret Schell? Oder ist es Sport oder
gar Klamauk?  Was macht einen Brauch aus? Und
warum sind Bräuche wieder im Kommen? – Die
Ausstellung «Brrrrrauchtum? 10 Jahre Einachser-
Rennen Neuheim/ZG» in der Burg Zug geht diesen
Fragen nach – und präsentiert einen bunten Strauss
an alten wie neuen Bräuchen im Kanton Zug und
die Menschen, die dahinter stecken. Eine Copro-
duktion von DNS-Transport und der Burg Zug.

Begleitveranstaltungen
Freitag, 4. Mai 2007, 20 Uhr
Verschwundene Zuger Bräuche – und Bräuche der
Zukunft
Mit dem Historiker Dr. Christian Raschle, Zug, und
dem Zukunftsforscher Georges T. Roos, Luzern
Mittwoch, 23. Mai 2007, 20 Uhr
Landwirtschaft: Mechanisierung/Motorisierung 
Mit Dr. Benno Furrer, Bauernhausforschung, Zug,
und Cheesy Zürcher, Einachser-Club Neuheim

Führungen für Schulklassen auf Anfrage.

Burg Zug als

Lernort

Nebst dem vielfältigen Programm bietet die Burg
Zug auch Projekt- und Thementage.

Interaktive Führungen für alle Schulstufen
Workshops zu verschiedenen Themen
– Mensch und Umwelt (z. B. Mittelalter/Ritter) 
– Bildnerisches Gestalten (Komplementärfarben

und Farbpigmente)
– Geschichte (z. B. Söldnerwesen, Mittelalter)
Entdeckungsreise in die Vergangenheit 
Schreibanlässe im Museumsdepot
Kunsthandwerk im Museum
– Der Holzbildhauer (Maske schnitzen)
– Atelierbesuch beim Restaurator
– Die Vergolderin im Museum
– Glaskunst (Film, eigene Arbeit, Atelierbesuch)
Kühe, Ziger, Wein
Der Finanzierungsweg der Kirche St. Oswald
Talente – Erzähltalente!
Zeitzeugen erzählen in historischem Ambiente aus
ihrem Leben.
Theaterimprovisation in der Burg
Mit Jitka Nussbaum Weber (1 1⁄2 Std., Fr. 120.–)
MenschenBilder – einst und heute
Begegnung mit ausgewählten Kunstwerken vom
17. Jh. bis heute. – Auseinandersetzung mit Kunst
in der Burg Zug und im Kunsthaus Zug. (Fr. 120.–)
Von der Lehrperson geführte Klassenbesuche
Wir unterstützen Sie mit Ideen und Material.

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag, 14.00 – 17.00 Uhr
Für Schulklassen auch ausserhalb der Öffnungs-
zeiten. Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich!

Information
Thery Schmid, Bildung und Vermittlung
tschmid@burgzug.ch
041 728 29 74 oder 041 728 29 70 (14 – 17 Uhr)
www.burgzug.ch

Burg Zug. Kultur – Zeit – Geschichte  / / / / / / / / / / / / / /
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Kunsthaus Zug  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Fotografie und Video aus Zug seit 1940

FernNah 2

11. März bis 22. April
Jo Achermann – Anna Margrit Annen – Guido
Baselgia – Daniel Brefin – Livia Salome Gnos –
André Gysi – Armin Haab – Rut Himmelsbach –
Sladjan Nedeljkovic – Alexander Odermatt – Jean
Frédéric Schnyder – Christian Staub – Annelies
S̆trba – Hannah Villiger – Cécile Yerro Straumann

Workshops für Schulklassen
3. – 6. Klasse, Oberstufe
Dauer:  1 1⁄2 – 2 h
Mit dem Fotoapparat und der Videokamera erkun-
den wir auf Reisen Fremdes und porträtieren uns
vertraute Menschen. Ist das Ferne tatsächlich
immer das Fremde und das Nahe das uns Bekann-
te? Seit 1940 befragten Zuger Kunstschaffende
immer wieder das Verhältnis zu Nähe und Ferne und
setzten sich inhaltlich mit Zug, der Welt, dem Haus
und dem eigenen Körper auseinander. Die Foto-
grafien dokumentieren die Spuren der Zeit und
deren Wandel – auch den steten Verwandlungs-
prozess des Bildverfahrens. Anhand der ausge-
stellten Werke erkunden wir spielerisch Fernes und
Nahes, Fremdes und Bekanntes und vergleichen im
Gespräch die Fotografie von früher mit Bildern und
Video von heute. Bestimmen Sie den Schwerpunkt
der Veranstaltung.

Gespräch mit Kunstschaffenden
Ab 3. Klasse, nach einem Workshop im Kunsthaus,
mit vorbereiteten Fragen, Dauer ca. 1 h.

Das Kunsthaus dankt
Schulklassen aus dem Kanton Zug können weiter-
hin kostenlos von den Angeboten der Kunstver-
mittlung profitieren! Der Kanton Zug und die
Gemeinden Baar, Cham, Hünenberg, Neuheim,
Menzingen, Oberägeri, Rotkreuz, Steinhausen,
Unterägeri und Zug unterstützen die Stelle der
Kunstvermittlung mit einer Beitragserhöhung für
2007– 2009. Das Kunsthaus dankt allen Betei-
ligten dafür, dass die Stelle weitergeführt und der
gestiegenen Nachfrage Rechnung getragen werden
kann.

Information und Anmeldung
Sandra Winiger, Kunstvermittlung Kunsthaus Zug
041 725 33 40, sandra.winiger@kunsthauszug.ch

Nächste Ausstellung

Skulptur ohne Eigenschaften

Hommage an Fritz Wotruba
6. Mai – 19. August 2007



Staatsfinanzierte «freie» Schulwahl

Mehr Schaden als Nutzen

Die Argumentation tönt verlockend: Alle Eltern sol-
len für ihr Kind die ideale Schule auswählen können,
wobei diese dann das ganze Schulgeld des Staates
kriegt. Damit würde nicht nur die heute stossende
soziale Ungerechtigkeit behoben – wer’s vermag,
tut’s ohnehin schon – sondern auch gleich ein
«gesunder Wettbewerb» und damit eine Qualitäts-
verbesserung der Schulen ausgelöst.
Der Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Leh-
rer (LCH) und der Zuger Lehrerinnen und Lehrer-
verein (LVZ) lehnen dieses Ansinnen kategorisch
ab. Das in anderen Ländern mehr oder weniger
funktionierende Modell ist aus verschiedenen
Gründen nicht auf die Schweiz übertragbar. Es
würde im Endeffekt die Chancenungleichheit der
Schülerinnen und Schüler nicht mindern, sondern
verschärfen. Zudem stimmt die Behauptung einer
blossen Umverteilung nicht. Es wäre mit beträcht-
lichen Mehrkosten für den Steuerzahler zu rechnen.

Wer etwa auf Holland oder Dänemark verweist,
vergisst meist zwei wichtige Unterschiede zur
Schweiz: Die Integrationspolitik und die Geogra-

phie. In Holland war die Einführung des «staat-
lichen Privatschulsystems» im 19. Jahrhundert der
einzige Ausweg aus einem drohenden Religions-
krieg. Also das Resultat einer gescheiterten Inte-
grationspolitik. «Sollen halt die Protestanten und
die Katholiken je ihre eigenen Schulen haben.» Die
Schweiz ist zu Recht stolz darauf, ähnlichen Ver-
suchungen stets widerstanden zu haben und eine
echte, sozial und weltanschaulich gemischte Volks-
Schule entwickelt zu haben.

Ausverkauf der «Vision Schweiz»
Dass das Ideal der Chancengleichheit nur ungenü-
gend gelebt wird, hat zwar die PISA-Studie ein-
drücklich gezeigt; es wäre aber eine absurde Ant-
wort, deswegen die Chancenungleichheit durch
Privatisierung gleich nochmals zu verschärfen. Die
öffentlichen Volksschulen brauchen jetzt Mass-
nahmen zur Verbesserung ihrer Integrationskraft.
Andernfalls droht die Entstehung von Schul-
Ghettos: auf der einen Seite mit bestens dotierten
Schulen für eine konfessionell geschlossene oder
eine sozial «habliche» Klientel, auf der anderen
Seite verelendende Restschulen für die bildungs-
fernen Milieus, Unterschicht-Ausländer und verhal-
tensschwierige Schülerinnen und Schüler. Dies
würde zwar gut zum politischen und wirtschaft-
lichen Grosstrend einer gesellschaftlichen Polari-
sierung und des Verschwindens des Mittelstandes
passen, kann aber nicht die Vision einer zukunfts-
fähigen und demokratischen Schweiz sein.

Schweiz ist kein Flachland
Die Idee der freien Schulwahl nach dem Modell
Bildungsgutschein klingt sofort zynisch, wenn man
einen Blick auf die Topographie der Schweiz wirft.
Zwischen zwei oder drei Schulen auswählen können
ist auch eine Frage der Erreichbarkeit, des zumut-
baren Schulwegs. Und da gibt es eben auf dem
Lande und in den Bergen sehr viele dünn besiedel-
te Gebiete und Tälerschranken, welche einen Schul-
wechsel nicht mit dem Velo oder dem Wechsel von
der Buslinie 7 auf die Buslinie 2 bewerkstelligen
lassen. Die freie Schulwahl würde die Eltern bzw.
Kinder in Agglomerationen und die Landkinder mit
hohem Mobilitätsvermögen der Eltern (Zweitauto)
stark bevorzugen. Für die anderen bleibt das
Modell ein Papiertiger.
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Denkfehler mit hohen Mehrkosten
Was heute aus Privatschulkreisen und von deren
«Elternlobby» gefordert wird, ist ein Ausgleich für
die Entlastung des Staates um diejenigen Schüler,
welche als Privatschüler «ja den Staat nicht mehr
belasten und trotzdem Steuern zahlen» würden.
Darin steckt indessen ein gravierender Denkfehler.
Tatsache ist: Würde der Staat anfangen, die Privat-
schulen zu subventionieren bzw. ihnen Schulgelder
für die ihnen überlassenen Schüler zu bezahlen,
daneben aber sein schulisches Grundangebot auf-
rechtzuerhalten, dann würde das nur zu einer
gewaltigen zusätzlichen Verteuerung des Bildungs-
wesens führen. Wenn in einer öffentlichen Schul-
klasse von 22 Schülern 3 an eine Privatschule weg-
gehen und ihr «Schulgeld» dorthin mitnehmen,
dann bleiben die Kosten für diese Schulklasse
praktisch genau gleich hoch. Die an die Privat-
schulen abgeführten Beträge würden nur in einer
kleinen Minderheit von Fällen durch staatliche
Minderaufwendungen kompensiert, in der Mehr-
heit aber zu einer – um die überführten Beträge –
teureren Bildungsrechnung führen – und das ohne
gesicherten Qualitätsgewinn.

Nur negative Erfahrungen
Eine Deregulierung im grossen Stil würde die von
den Privatisierern der Staatsschule angelasteten
Probleme nur scheinbar lösen, denn nach aller aus-
ländischen Erfahrung müsste mit mindestens drei
ungewollten Problemen der marktwirtschaftlichen
Schulträgerschaft gerechnet werden:
a) Die Kosten der Privatschulen würden nicht mehr

so günstig sein, wie vorher, wenn – was inter-
national üblich ist – die Privatschulen als Preis
für die staatliche Finanzierung auch «unange-
nehme Kundschaft» aufnehmen und alle staat-
lichen Qualitätsauflagen und Rechenschaftsver-
pflichtungen erfüllen müssen.

b) Der Profilierungsdruck auf den nun konkurrie-
renden Schulen würde bei sehr vielen Schulen zu
einer Energieverlagerung auf das «Manage-
ment» bzw. das «Verkaufen» der Schule unter
kurzfristigen, marktorientierten Attraktivitäts-
und Rentabilitäts-Perspektiven führen und
Schulleistungs-Ansprüche in den Hintergrund
treten lassen. Die Folge solchen «Bluffs» und
des Acquirierens und Haltens der Schüler «um

jeden Preis» wäre eine tendenzielle Senkung
des realen Leistungsniveaus bei den Schülern
(Achtung: man verwechsle nicht Examenser-
folge im Rahmen der heute üblichen Examens-
rituale mit dem realen Leistungsniveau).

c) Schliesslich würde rasch eine Zweiklassen-
Bildungsgesellschaft entstehen: Einigen sehr
guten — zumindest sehr gut mit Mitteln dotier-
ten — Eliteschulen in den städtischen Zentren
und an ländlichen «Goldküsten» stünden Ver-
elendung und Niveauzerfall beim grossen Rest
der «Restschulen» in den Städten und vor allem
auf dem Lande gegenüber. Nur wenige begüter-
te Familien würden vor allem auf dem Lande die
Möglichkeit haben, ihre Kinder an weiter ent-
fernte Schulen ihrer Wahl zu schicken.

Keine frivolen Experimente!
Solche Entwicklungen könnte sich die Schweiz
unter keinen Umständen leisten. Die Schweizer
Wirtschaft und Staatsform lebt nicht von Teller-
wäschern und Millionären, sondern von einem
allgemein hohen Bildungsniveau der ganzen Bevöl-
kerung. Wir sollten im Moment – trotz PISA –
Bildungspolitik nicht aus einer Erfahrung des Ver-
sagens heraus betreiben, sondern aus Sorge um
den Erhalt und die Steigerung des allgemein guten
Niveaus und  der Behebung einiger erkannter
Teilschwächen. Deshalb ist die Bereitschaft zu radi-
kalen strukturellen Experimenten – wie das einer
Privatisierung – mit guten Gründen gering. Bevor
nicht andere und durchaus bekannte Reform-
massnahmen ernsthaft und in der Breite erprobt
wurden, rechtfertigt sich ein Systemwechsel nicht.

LCH, Toni Strittmatter, pädagogischer Leiter 
LVZ, Thomas Pfiffner, Präsident
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Kampagne «Stark durch Erziehung»
Jeder, der in Elternzeitschriften blättert oder in 
der Erziehungsabteilung einer Buchhandlung
schmökert, entdeckt sie, die Titel mit dem «Stark».
«Stark gegen Drogen» von Frank Nolte, «Ängste
machen Kinder stark» und «Lauter starke Jungs»
von Jan-Uwe Rogge usw. Allein an der Anzahl die-
ser Erscheinungen kann man erkennen, welche
Wichtigkeit Stärke in der heutigen Erziehung hat.
Aber so vielfältig wie die Liste der Autoren, so viel-
fältig sind auch die Ansätze. Für einen Laien kommt
es fast einem Irrgarten gleich. So kommt die
schweizweite Kampagne «Stark durch Erziehung»
genau zur rechten Zeit. Die Kampagne will Eltern
dabei helfen, einen individuellen Weg durch den
Erziehungsdschungel zu schlagen. Mit Mut und
Kompetenz den Alltagsproblemen entgegnen.

Wir machen mit!

Schwerpunkt von S&E Kanton Zug für 2007
S&E Kanton Zug hat sich die Kampagne im Jahr
2007 als Schwerpunktthema gesetzt. In Zusam-
menarbeit mit den ELG, den Regionalsektionen und
verschiedenen Partnern werden im ganzen Kanton
Weiterbildungsangebote für Eltern zu den verschie-
denen Grundsätzen organisiert.

Acht Grundsätze ziehen sich als Leitmotiv durch die
ganze Kampagne hindurch und werden in der
Broschüre «ACHT SACHEN … die Erziehung stark
machen» erläutert. Sie liefert Tipps für den
Erziehungsalltag, regt an, sich verstärkt mit
Erziehungsfragen zu befassen, und sich – wenn
nötig – Hilfe zu holen. Eltern, die professionelle
Unterstützung aufsuchen oder einen Elternbil-
dungskurs besuchen, müssen sich dafür nicht

schämen. «Die Fähigkeit, Kinder zu erziehen, ist
nicht angeboren. Sie muss erlernt und mit dem
Heranwachsen der Kinder weiterentwickelt wer-
den» (siehe auch Seite 29f.).

Neu: «S&E ElternInfo»
Als weitere Massnahme wird ganz neu eine regel-
mässige «S&E ElternInfo» mit aktuellen Infos,
Anlässen und Projekten der ELG im Kanton Zug
realisiert. Die erste Ausgabe wurde gerade an alle
Familien schulpflichtiger Kinder im Kanton ver-
teilt.

Ziel ist es, die Eltern zu stärken für die heraus-
fordernde Aufgabe zur Erziehung unserer Kinder zu
gesellschaftsfähigen, kritischen, selbstbewussten,
eigenständigen Erwachsenen. Ebenfalls wollen wir
ihnen aufzeigen, wo sie Informationen zu möglichst
vielen Themen im Spannungsfeld Schule und
Erziehung holen können, immer im Sinn einer
Förderung der Bildungspartnerschaft Schule und
Elternhaus.

S&E-News
Notieren Sie sich bitte bereits heute das Datum
für die Generalversammlung von S&E Zug:
Donnerstag, 10. Mai 2007.
Es erwartet Sie wiederum ein spezielles Rah-
menprogramm.
In Planung: Podiumsveranstaltung «Nachhilfe
für Eltern – oder müssen Eltern nachhelfen?»
Anspruch, Wirklichkeit und Erwartungen an die
Elternmitwirkung im Schulalltag. Anschliessend
geselliger Abend.
Wir laden alle Mitglieder und Interessenten
herzlich ein!
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FLIZ

Film Faustrecht

Der Film von Bernard Weber und Robi Müller ist
dokumentarische Langzeitbeobachtung von zwei
gewalttätigen Jugendlichen (CH 2006).
Ein Film für Eltern, Schüler, Lehrer, junge Menschen,
Sozial- und Jugendarbeiter und alle, die sich für
unsere Jugend interessieren.

Jugendgewalt ist in aller Munde. Der Film «Faust-
recht» kommt in den meisten Städten der
Deutschschweiz gleichzeitig Ende März /Anfang
April ins Kino oder wird in Schulen oder bei ent-
sprechenden Institutionen gezeigt mit anschlies-
sender Diskussion.
Wie weit ist Jugendgewalt ein eskalierendes Prob-
lem, oder wird es nur überproportional von den
Medien an die Öffentlichkeit gebracht? Kann man
das Ursachengestrüpp entwirren? Wo beginnt
Prävention? Wo endet Toleranz? Befinden wir uns
in einer Zeit der sozialethischen Desorientierung?

Sonntag, 1. April, 10.30 Uhr
Premierenmatinee in Anwesenheit von Robi Müller
und Tim im Kino Seehof Zug

Mittwoch, 11. April, in der Aula GIBZ
18.00 Film «Faustrecht» 
20.00 Podiumsdiskussion mit 
– Regierungsrat Patrick Cotti,

Direktion Bildung und Kultur
– Regierungsrat Beat Villiger,

Sicherheitsdirektion des Kantons Zug
– Dr. Regula Blattmann,

Ambulante Psychiatrische Dienste
– Manuela Griffel,

Jugendbeauftragte der Zuger Polizei
– André Woodtli, Rektor Cham
– Bernard Weber, Regisseur Zürich
– Moderation Podium: Martin Spilker

Eine Veranstaltung von FLIZ, Filmclub Zug; Zuger
Fachstelle punkto Jugend und Kind; Zuger Kinos
sowie Gewerblich-Industrielles Bildungszentrum
Zug GIBZ.

Wettbewerb

Gut drauf sein – ohne Absturz?

Mal richtig Dampf ablassen, relaxed den Alltag ver-
gessen, Grenzen überschreiten, Spass haben, sich
frei fühlen, mutig sein, stark sein … Wie gelingt das
ohne übermässigen Alkoholkonsum?
Schul- und Berufsschulklassen (Mindestalter 13
Jahre) setzen sich mit dem Thema «Gut drauf sein
– ohne Absturz?» kreativ auseinander.

Ausdrucksform, Mittel und Technik sind frei: Pla-
kate, Film, Videoclip, Fotografie, Performance,
Theaterstück, Comic, Kabarett, Song, Gedicht, Tanz,
Gemälde, Skulptur, etc. Ob audio-visuell, Computer
animiert, handwerklich, multimedial – der kreativen
Umsetzung sind keine Grenzen gesetzt. Alle gestal-
terischen/künstlerischen Formen werden in die
Prämierung miteinbezogen.
Anmeldeschluss: 31. April 2007
Einsendeschluss: 30. Juni 2007

Eine Jury prämiert die besten Werke. 6 Preise zwi-
schen 2000 und 500 Franken werden den Ge-
winnern für gemeinsame Aktivitäten verliehen.
Alle Beiträge können an der Zuger Messe 2007
ausgestellt oder präsentiert werden.

Information und Anmeldung
Gesundheitsamt des Kantons Zug 
041 728 35 16
gesundheitsamt@gd.zg.ch

Referat

Alkohol bei Jugendlichen

23. Mai 2007, 19.30 – 21.30 Uhr
Aula der Kantonsschule, Lüssiweg 24, Zug
Referat von Prof. Dr. Allan Guggenbühl:
«Alkoholkonsum von Jugendlichen zwischen
Genuss und Exzess – wie können Eltern damit
umgehen?»
Anregungen für Eltern und andere Erziehungs-
berechtige im Umgang mit dem Thema, Infor-
mationen über die Anzeichen eines über-
mässigen Konsums und Empfehlungen, wie
darauf reagiert werden kann.
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Das interaktive Lernspiel zum Umgang mit Geld

BudgetGame 2007

Nächste Spielrunden:
Frühling 14. 05. 2007 – 24. 06. 2007
Herbst 29. 10. 2007 – 09. 12. 2007

PostFinance BudgetGame leistet einen wichtigen
Beitrag zum Thema «Umgang mit Geld». Das An-
gebot ist dreisprachig, richtet sich an Schüler der
Oberstufe (14–16 Jahre) und wird von PostFinance
den Schweizer Schulen unentgeltlich zur Verfügung
gestellt. Es wird zudem als Pilotprojekt im inhalt-
lichen Bereich der Initiative «Public Private
Partnership-Schule im Netz» geführt und findet
seit 2003 zwei Mal jährlich statt. Didaktik und
Lerninhalte des PostFinance BudgetGame wurden
durch die Firma LerNetz AG auf der Grundlage der
kantonalen Lehrpläne konzipiert und realisiert.

Im PostFinance BudgetGame bearbeiten die
Schüler mittels elektronischer Online-Lernclips ein
Thema (z. B. «Das Konto») und erlernen das
wesentliche Wissen. Begleitet wird das e-Learning
durch Print-Lehrmittel.
Die Mitspieler schlüpfen in die Rolle des Managers
der Musikgruppe «Core22» aus Vevey. Der Wett-
bewerb im Spiel bietet eine weitere Motivation zum
Spielen & Lernen. Die Gewinner von PostFinance
BudgetGame treffen live eine Band an einem
Konzert.

Information
Stephan Wüthrich, PostFinance
Projektleiter PostFinance BudgetGame
Isabel von Steiger
stephan.wuethrich@postfinance.ch
isabel.vonsteiger@lernetz.ch
www.postfinance.ch/budgetgame
(Materialbestellung und Anmeldung)

Babylonia 3- 4/2006

Leseverstehen in Fremdsprachen

Die Ausgabe 3- 4/2006 der Zeitschrift «BABYLO-
NIA» ist dem Lesen in der Fremdsprache gewidmet.
Nachdem sich die Forschung in den letzten Jahren
verstärkt mit dem Aufbau von Lesekompetenz
beschäftigt hat, greift «BABYLONIA» diese The-
matik nun in einer Doppelnummer auf. Zunächst
beleuchten mehrere Autoren die Faktoren, die für
den Erwerb von Leseverstehen in der Mutter- wie in
einer Fremdsprache wichtig sind. Diese Be-
trachtungen führen weiter zu einer differenzierten
Darstellung der Lesestrategien und deren erfolg-
reichem Einsatz. Im Zentrum des Heftes stehen
integrative Ansätze in der Lesedidaktik, die sowohl
die Kenntnisse anderer Sprachen als auch andere
Fertigkeiten mit einbeziehen. Theoretische und
praktische Fragen zur Förderung und Evaluierung
von Leseverstehen runden die thematischen
Beiträge ab.

Die Texte richten sich zum einen an linguistisch
interessierte Leser, die sich Einblick in den aktuel-
len Forschungsstand verschaffen möchten. Zum
anderen erhalten Fremdsprachenlehrer didaktische
Anregungen und Empfehlungen, die die Autoren
aus ihren Untersuchungen mit Schülern und Stu-
denten ableiten. Das Heft schliesst mit Vorschlägen
zu einem motivierenden Umgang mit literarischen
Texten sowie mit Buchbesprechungen, Veranstal-
tungs- und Lektürehinweisen zu Fremdsprachen-
unterricht und Mehrsprachigkeit.

Preis von Fr. 16.– + Fr. 2.50 Porto

Information
Babylonia, Palazzo Lanzi
Via Cantonale, 6594 Contone
091 840 11 43 
babylonia@idea-ti.ch 
www.babylonia.ch
(Grundlegende Beiträge und 
Synthesen in verschiedenen Sprachen)
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Pädagogische Materialien von trigon-film

Filme für die Weltoffenheit

trigon-film hat in den letzten zwanzig Jahren mehr
als 200 Filme des Südens und Ostens in die Kinos
gebracht und die Hälfte davon auch auf DVD her-
ausgegeben. Neu werden diese mit Unterrichtsma-
terialien ergänzt. Es geht darum, Seh-Erfahrungen
zu vertiefen, kulturelle Begegnungsmöglichkeiten
wahrzunehmen und in Schulen zur Weltoffenheit
beizutragen. Gerade ungewohnte Filme können den
Unterricht auflockern und bereichern. Wir erfahren
andere Lebensrhythmen, Sprachen, Alltagsge-
räusche, Musik und Umgangsformen. Annäherung
fördert das Verstehen, über das Verstehen werden
Vorurteile abgebaut.

Die drei ersten Spielfilme mit Arbeitsmaterialien
stammen aus Afrika, Asien und Lateinamerika. In
«Beijing Bicycle» müssen ein Schüler und ein vom
Land in die Stadt gezogener Jugendlicher einen
Weg finden, mit einem Fahrrad umzugehen, das
ihnen beiden gleichermassen gehört. Der Film bie-
tet eine Einführung in den Alltag Beijings und in den
irren Wandel der Olympiastadt 2008. In «Una casa
con vista al mar» träumen ein Vater und sein Sohn
in den venezolanischen Anden vom Meer und
kämpfen für Gerechtigkeit und Würde. Hintergrund
ist hier eine Welt des Grossgrundbesitzes. In
«Dôlè» erzählt ein junger Filmemacher aus dem
Gabun die flippige Geschichte einer Jugendgang,
die allerhand Schabernack treibt und für Medi-
kamentenbeschaffung für eine kranke Mutter die
Grenzen der Legalität nicht einhält. Ein Film voller
Lebensfreude.
Die umfangreichen Dossiers für Lehrpersonen ste-
hen auf der Homepage kostenlos zur Verfügung
und ermöglichen eine klar strukturierte Arbeit auf
der Oberstufe, an Berufs- und Mittelschulen (Ar-
beitsmaterialien, Grundlagen, reichhaltiges Hinter-
grundmaterial). Jeder Film auf DVD ist in Kapitel
unterteilt, anhand derer er bearbeitet werden kann.
trigon-film hilft auch bei der Organisation von
Kinovorführungen.

Information
056 430 12 30
www.trigon-film.org

Projekte für den

youngCaritas-Award 2007

Der youngCaritas-Award zeichnet das Engagement
von Jugendlichen in sozialen Projekten aus.
Mitmachen können Einzelne, Gruppen oder auch
ganze Schulklassen. Letztes Jahr ging der Preis an
die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule
Eglisau, die mit ihrem Osterlauf bedürftige
Menschen im In- und Ausland unterstützen.

Der Jugend ist es nicht egal, was mit ihrer Welt
geschieht» – dies sagt Balz Aliesch, der mit zwei
Kolleginnen vor zwei Jahren in Basel nach dem
Tsunami die «1-Franken-Aktion» lanciert und
dafür den youngCaritas-Award 2005 gewonnen
hat. Auf einer Indien-Reise konnten seine
Kolleginnen und er anschliessend selbst erleben,
wie die Caritas vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe leistet.

youngCaritas hilft jungen Menschen im Alter von 16
bis 26 Jahren, ihre eigenen sozialen Ideen und
Visionen umzusetzen. Auf der Internetseite
www.youngcaritas.ch findet sich für Jugendliche
und Lehrkräfte ein Leitfaden, der Schritt für Schritt
aufzeigt, wie eine Projekt-Idee erfolgreich umge-
setzt werden kann. Die Internetseite dient zudem
als Plattform, um das Projekt einem breiteren
Publikum bekannt zu machen und ermöglicht den
Jugendlichen, ihre Erfahrungen untereinander aus-
zutauschen und voneinander zu lernen.

Gesucht werden für den youngCaritas-Award
Projekte, die soziale Themen ins Zentrum stellen;
die Wirkung entfalten, kreativ sind und Spass
machen. Die Award-Gewinner reisen in ein
Schwerpunktland der Caritas Schweiz und bekom-
men vor Ort einen direkten Einblick in die Arbeit der
Caritas.
Anmeldefrist: 30. September 2007

Information
Raphael Amman
Jugendbeauftragter Caritas Schweiz
041 419 24 40 oder 078 788 16 19 
raammann@caritas.ch
www.youngcaritas.ch/award
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Direktion für Bildung und Kultur
Baarerstrasse 19, Postfach 4857
6304 Zug
041 728 31 83 / info.dbk@dbk.zg.ch

Direktionsvorsteher
Patrick Cotti, Regierungsrat
041 728 31 83 / patrick.cotti@dbk.zg.ch

Direktionssekretariat
Hans-Peter Büchler
041 728 31 83 / info.dbk@dbk.zg.ch

Stipendienberatung/Rechnungswesen
Lothar Hofer, Leiter
041 728 31 91 / info.stip@dbk.zg.ch

Berufsberatung
Bernadette Boog, Amtsleiterin
041 728 32 18 / info.biz@dbk.zg.ch

Gemeindliche Schulen
Werner Bachmann, Amtsleiter
041 728 31 93 / info.schulen@dbk.zg.ch

Schulentwicklung
Martina Neumann, Leiterin
041 728 39 14 / martina.neumann@dbk.zg.ch

Schulaufsicht
Stephan Schär, Leitender Inspektor
041 728 31 85 / info.schulaufsicht@dbk.zg.ch

Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung
Didaktisches Zentrum/Lehrmittel
André Abächerli, Leiter
041 728 29 23 / info.lwb@dbk.zg.ch
Bibliothek: Arlene Wyttenbach, Leiterin
041 728 29 30 / dz-zug@datazug.ch
Othmar Langenegger, Lehrmittelbestellung
041 728 29 21 / info.lmz@dbk.zg.ch

Schulpsychologischer Dienst
Peter Müller, Leiter
041 723 68 40 / info.spd@dbk.zg.ch

Nachobligatorische Bildung
Max Bauer
041 728 39 15 / max.bauer@dbk.zg.ch

Kantonale Schulen
Kantonsschule KSZ
041 728 12 12 / info.ksz@dbk.zg.ch
Kantonales Gymnasium Menzingen kgm
041 728 16 16 / info.kgm@dbk.zg.ch
Fachmittelschule FMS
041 728 24 00 / mail@dms-zug.ch
Schulisches Brückenangebot SBA
041 728 24 24 / mail@sba-zug.ch
Kombiniertes Brückenangebot KBA
041 728 33 24
Integrations-Brückenangebot IBA
041 766 03 70
integrationsschule.leitung@stadtschulenzug.ch
Kaufmännisches Bildungszentrum kbz
041 728 28 28 / info.kbz@vd.zg.ch
Gewerblich-Industrielles Bildungszentrum GiBZ
041 728 30 30 / sekretariat@gibz.ch
Landwirtschaftliches Bildungs- und
Beratungszentrum
041 784 50 50 / info.lbbz@vd.zg.ch

Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Pädagogische Hochschule Zug
041 727 12 40 / rektorat@zug.phz.ch

Kultur
Prisca Passigatti, Amtsleiterin
041 728 31 84 / info.kultur@dbk.zg.ch

Museen
Museum für Urgeschichte(n)
041 728 28 80 / info.urgeschichte@dbk.zg.ch
Burg Zug
041 728 35 65 / tschmid@museum-burg.ch
Kunsthaus Zug
041 725 33 40 / sandra.winiger@kunsthauszug.ch

Sport/Sport-Toto-Beiträge
Cordula Ventura, Amtsleiterin
041 728 35 54 / sport@zug.ch
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Marc Höchli, Max Bauer
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Visuelle Gestaltung
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Satz & Druck
Kalt-Zehnder-Druck AG, Zug

Erscheinung
3x jährlich: August, Dezember, April
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16. Juli 2007

Thema nächster Fokus
Konzept Sonderpädagogik

/ 47 / 



/ Kanton Zug
dbk / Direktion für Bildung und Kultur

/ Baarerstrasse 19, 6300 Zug


